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1 Auftrag und rechtliche 
Grundlagen

1.1 Auftrag

Die Eidgenössische Ethikkommissi­
on für die Biotechnologie im Ausser­
humanbereich (EKAH) ist eine eidge­
nössische ausserparlamentarische 
Kommission. Sie ist gesetzlich be­
auftragt, die Entwicklungen und An­
wendungen der Bio- und Gentechno­
logie im ausserhumanen Bereich zu 
beobachten und aus ethischer Sicht 
zu beurteilen. Ihr Mandatsbereich 
umfasst damit alle Anwendungen der 
Bio- und Gentechnologie an Tieren, 
Pflanzen und anderen Organismen so­
wie deren Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt. Sie nimmt zu den damit 
verbundenen wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fragen aus ethischer 
Sicht Stellung. Sie wägt die betroffe­
nen Rechtsgüter gegeneinander ab und 
äussert sich namentlich zur Einhaltung 
der Grundsätze der Achtung der Wür­
de der Kreatur sowie der Wahrung der 
Sicherheit von Mensch und Umwelt, 
des Schutzes der genetischen Vielfalt 
der Tier- und Pflanzenarten und deren 
nachhaltiger Nutzung. 

Das Mandat der EKAH umfasst folgen­
de Aufgaben:

1.	� Die Kommission berät den Bundes­
rat und die nachgeordnete Verwal­
tung im Hinblick auf Entwicklungen 
im Bereich der ausserhumanen 
Biotechnologie und macht auf sich 
abzeichnende ethische Fragestel­
lungen aufmerksam.

2.	� Sie berät die Bundesstellen bei der 
Vorbereitung von Rechtsetzungs­
projekten. Sie kann dem Bundesrat 
auch von sich aus Vorschläge für 
künftige Rechtsetzung unterbreiten.

3.	Sie berät die Behörden beim Vollzug 
bundesrechtlicher Vorschriften.

4.	Sie informiert die Öffentlichkeit 
über Fragen und Themen, die sie 
behandelt, und fördert den Dialog 
über Nutzen und Risiken der Bio­
technologie.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Bundesrat setzte die EKAH per 
Verfügung im April 1998 ein, gestützt 
auf Art. 57 des Regierungs- und Verwal­
tungsorganisationsgesetzes (RVOG) 
und Art. 11 der Kommissionenverord­
nung. Mit dem Bundesgesetz über die 
Gentechnik im Ausserhumanbereich 
(Gentechnikgesetz, GTG) vom 21. März 
2003 erhielt die EKAH in Art. 23 GTG 
eine neue gesetzliche Grundlage. Am 
1. Januar 2010 trat die Regierungs- und 
Verwaltungsorganisations-Verordnung 
(RVOV) in Kraft, die die frühere Kommis­
sionenverordnung ersetzt. 2014 passte 
der Bundesrat deshalb die Einsetzungs­
verfügungen aller ausserparlamentari­
schen Kommissionen an die formellen 
Vorgaben der revidierten RVOV an. Ge­
stützt auf Art. 23 GTG, Art. 57c Abs. 2 
RVOG und Art. 8e Abs. 1 RVOV erhielt 
die EKAH eine neue Einsetzungsver­
fügung, datiert vom 5. Dezember 2014. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996136/index.html#a23
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Die revidierte RVOV verlangt die Offen­
legung der Interessenbindungen der 
Kommissionsmitglieder. Die Liste der 
Interessenbindungen wird vom Depar­
tement Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK) veröffentlicht. 
Das Mandat der EKAH war von der Re­
vision nicht tangiert. 

Bundesgesetz über die
Gentechnik im Ausserhuman­
bereich (GTG)

Art. 23: Eidgenössische Ethik­
kommission für die Biotechnolo­
gie im Ausserhumanbereich

1	� Der Bundesrat bestellt eine Eidge­
nössische Ethikkommission für die 
Biotechnologie im Ausserhuman­
bereich. Sie setzt sich zusammen 
aus verwaltungsexternen Fachleu­
ten der Ethik sowie weiteren Perso­
nen aus anderen Fachrichtungen, 
welche über wissenschaftliche oder 
praktische Kenntnisse der Ethik ver­
fügen. In der Kommission müssen 
unterschiedliche ethische Ansätze 
vertreten sein.

2	� Die Kommission verfolgt und be­
urteilt aus ethischer Sicht die Ent­
wicklungen und Anwendungen der 
Biotechnologie und nimmt zu damit 
verbundenen wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fragen aus 
ethischer Sicht Stellung.

3	� Sie berät:
	 a.	� den Bundesrat beim Erlass von 

Vorschriften; 
	 b.	� die Behörden des Bundes und 

der Kantone beim Vollzug. Ins­
besondere nimmt sie Stellung 
zu Bewilligungsgesuchen oder 
Forschungsvorhaben von grund­
sätzlicher oder beispielhafter 
Bedeutung; sie kann zu diesem 
Zweck Unterlagen einsehen, 
Auskünfte erheben sowie wei­
tere Sachverständige beiziehen.

4	� Sie arbeitet mit anderen eidgenös­
sischen und kantonalen Kommissio­
nen zusammen, die sich mit Fragen 
der Biotechnologie befassen.

5	� Sie führt den Dialog mit der Öffent­
lichkeit über ethische Fragen der 
Biotechnologie. Sie erstattet dem 
Bundesrat periodisch Bericht über 
ihre Tätigkeit.

https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10701.html
https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/Gremien_interessenbindung_10701.html
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2.2 Mitglieder 2020 – 2023

aus den Bereichen der  
Philosophie und Theologie

Markus Arnold
bis 2018 Ethikdozent und Studienleiter 
am Religionspädagogischen Institut 
der Universität Luzern (Mitglied bis 
Oktober 2020)

Monika Betzler
Professorin für Praktische Philosophie 
und Ethik an der Ludwig-Maximilians-
Universität München (D)

Samuel Camenzind
bis Ende 2022 Senior Scientist für 
Ethik und Human-Animal Studies am 
Messerli Forschungsinstitut der Veteri­
närmedizinischen Universität Wien (A), 
seit Anfang 2023 Postdoc am Institut 
für Philosophie, Universität Wien (A)

Christine Clavien
Professeure associée en philosophie, 
Institut Éthique Histoire Humanités 
(iEH2), Université de Genève

Gérald Hess 
Maître d'Enseignement et de Recher­
che (MER) en éthique et philosophie 
de l'environnement, Université de 
Lausanne

Der EKAH gehören 12 Mitglieder un­
terschiedlicher Fachbereiche an. Mit­
glieder und Präsidium werden vom 
Bundesrat ernannt. Alle Mitglieder der 
EKAH sind ad personam und nicht als 
Interessenvertretung gewählt. 

Art. 23 GTG gibt vor, dass sich die EKAH 
aus verwaltungsexternen Fachleuten 
der Ethik sowie Personen aus anderen 
Fachrichtungen zusammensetzt. Auch 
diese müssen über wissenschaftliche 
oder praktische Kenntnisse der Ethik 
verfügen. 

Die wissenschaftliche Ethik kennt ver­
schiedene Denkansätze im Umgang mit 
Lebewesen. Diese Denkansätze sollen 
nach dem Willen des Gesetzgebers in 
der Kommission aufeinandertreffen. 
Damit die argumentative Auseinan­
dersetzung über die verschiedenen 
Standpunkte, Argumente, Kriterien und 
Gewichtungen erfolgen kann, müssen 
die unterschiedlichen ethischen Ansät­
ze in der Kommission ausgewogen ver­
treten sein. 

2.1 Präsidium 2020 – 2023

Für die Legislatur 2020 – 2023 bestätigte 
der Bundesrat Prof. Dr. phil. Klaus 
Peter Rippe als Präsident der EKAH. 
Klaus Peter Rippe ist Rektor der Päd­
agogischen Hochschule Karlsruhe (D) 
und Professor für Praktische Philoso­
phie.

2 Die Kommission und
ihre Geschäftsstelle

Peter G. Kirchschläger
Ordinarius für Theologische Ethik und 
Leiter des Instituts für Sozialethik ISE 
der Universität Luzern (Mitglied seit 
1. Juni 2021)

Klaus Peter Rippe
Rektor der Pädagogischen Hochschule 
Karlsruhe (D) und Professor für Prakti­
sche Philosophie

Otto Schäfer
Biologiste et théologien protestant 
(éthicien de l'environnement), Facultés 
de théologie protestante de Strasbourg 
(Chercheur associé de l’UR 4378) et de 
Zurich

aus der Rechtswissenschaft

Matthias Mahlmann
Universitätsprofessor für Philosophie 
und Theorie des Rechts, Rechtssozio­
logie und Internationales Öffentliches 
Recht am Rechtswissenschaftlichen 
Institut der Universität Zürich

aus den Naturwissenschaften

Eva Gelinsky
Koordinatorin der Interessengemein­
schaft für gentechnikfreie Saatgutar­
beit (IG Saatgut), selbstständige Wis­
senschaftlerin (semnar / saatgutpolitik 
& wissenschaft)
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Greta Guarda
Gruppenleiterin am Istituto di Ricerca 
in Biomedicina, professore associato 
Università della Svizzera Italiana, Bel­
linzona, Dozentin an der ETH Zürich

Jean-Marc Neuhaus 
Professeur émérite de biochimie et 
biologie moléculaire de l'Université 
de Neuchâtel

Pawel Pelczar
Molekularbiologe, Leiter des Centre 
for Transgenic Models der Universi­
tät Basel

2.3 Ausscheiden aus der Kom­
mission und Neuwahlen während 
und per Ende der Legislatur

Im Oktober 2020 erreichte die Kommis­
sion die traurige Nachricht vom über­
raschenden Tod des Mitglieds Markus 
Arnold. Die Kommission vermisst 
seine fachliche Mitwirkung und seine 
herzliche Persönlichkeit. 

Auf den 1. Juni 2021 wählte der Bundes­
rat für den Rest der Legislaturperiode 
2020 – 2023 Peter G. Kirchschläger 
zum neuen Mitglied der EKAH. Peter G. 
Kirchschläger ist ordentlicher Profes­
sor für Theologische Ethik und Leiter 
des Instituts für Sozialethik ISE an der 
Universität Luzern. Die Kommission 
hiess ihn an ihrer Sitzung vom 11. Juni 
2021 willkommen.

Mit Ablauf der Legislatur 2020 – 2023 
beendeten der Präsident Klaus Peter 
Rippe sowie weitere fünf Mitglieder 
ihre Arbeit in der EKAH: Monika Betz­
ler, Matthias Mahlmann und Jean-
Marc Neuhaus traten nach drei Le­
gislaturen, d. h. insgesamt 12 Jahren, 
aufgrund der Amtszeitbeschränkung 
zurück. Christine Clavien und Greta 
Guarda schieden nach zwei Legisla­
turen aus. Dem Präsidenten, der die 
Arbeit und die konstruktive Diskussi­
onskultur der EKAH über viele Jahre 
geprägt und sich für die Kommission 
und die Geschäftsstelle ausseror­
dentlich eingesetzt hat, wie auch den 
Mitgliedern gebührt grosser Dank für 
ihre wertvolle Mitarbeit und ihr Enga­
gement für die EKAH. 

Am 22. November 2023 bestimmte 
der Bundesrat die Zusammensetzung 
der EKAH für die Legislaturperiode 
2024 – 27. Eine Verlängerung der Amts­
zeit des bisherigen Präsidenten war 
aufgrund der Regelung zur Amtszeit­
beschränkung der Mitglieder ausser­
parlamentarischer Kommissionen (Art 
8i RVOV) nicht möglich. Die Funktion 
des Präsidiums wurde deshalb für eine 
Übergangsphase, bis eine Nachfolge 
gefunden wurde, als Vakanz ausge­
wiesen. Alle anderen bisherigen Mit­
glieder, die sich zur Wiederwahl zur 
Verfügung stellten, hat der Bundesrat 
bestätigt. Die Funktion des Präsidiums 
wird ad interim von Peter G. Kirch­
schläger wahrgenommen. 

Als neue Mitglieder wurden gewählt:

Véronique Boillet
Professeure associée für öffentliches 
Recht an der Universität Lausanne

Susanne Burri
Juniorprofessorin Fachbereich Philoso­
phie an der Universität Konstanz

Angela Martin
Assistenzprofessorin für Ethik am Phi­
losophischen Seminar der Universität 
Basel

Melania Osto
Tierschutzbeauftragte und Tierärztin 
am Istituto di Ricerca in Biomedicina in 
Bellinzona und Tierschutzbeauftragte 
der Universität Zürich

Didier Reinhardt
Titularprofessor für Pflanzenwissen­
schaften an der Universität Fribourg

2.4 Kommissionsitzungen

Die Organisation der Sitzungen war 
insbesondere in den Jahren 2020 und 
2021 von der Coronapandemie ge­
prägt. Anfangs April 2020, während 
des «Lockdowns», musste eine Sitzung 
kurzfristig abgesagt werden. Im Mai 
2020 sowie von Herbst 2020 bis Som­
mer 2021 sowie von Spätherbst 2021 
bis anfangs 2022 tagte die Kommission 
online. Alle übrigen Sitzungen fanden 
in Bern statt, mit Ausnahme einer zwei­
tägigen Sitzung im November 2022 in 
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Bellinzona. Während der Pandemie­
jahre 2020 und 2021 tagte die EKAH 
reduziert 7- bzw. 8-mal und verzich­
tete zudem auf zweitägige Sitzungen. 
In den Jahren 2022 und 2023 traf sich 
die EKAH wieder wie gewohnt an 10 
Sitzungstagen. Hinzu kam eine öffent­
liche Veranstaltung in Bern im Oktober 
2022.1 

Für eine Kommission, die zur Erfüllung 
ihres Mandates auf den Diskurs ange­
wiesen ist, zeigte sich, dass Online-Sit­
zungen kein geeignetes Format sind. 
Die Kommission verzichtete deshalb 
nach der Pandemie nicht nur auf Sit­
zungen online, sondern auch auf hyb­
ride Sitzungsformen.

2.5 Geschäftsstelle

Die Kommission ist administrativ dem 
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK zu­
geordnet. Aufgrund der thematischen 
Nähe des Mandats der EKAH befindet 
sich die Geschäftsstelle beim Bundes­
amt für Umwelt BAFU. Bis Ende 2021 
war die Geschäftsstelle der Abteilung 
«Boden und Biotechnologie» angeglie­
dert, seit 1. Januar 2022 der Abteilung 
«Politik und Strategie».

Die Geschäftsstelle unterstützt die 
Kommission bei der Erfüllung ihrer Auf­
gaben. Sie verfasst in deren Auftrag die 
Stellungnahmen und Berichte, bereitet 
die Kommissionssitzungen vor und or­
ganisiert die Öffentlichkeitsarbeit der 

EKAH. Sie ist weiter damit beauftragt, 
für die Kommission die Kontakte zu Be­
hörden sowie zu Kommissionen und 
Gremien im In- und Ausland zu pflegen, 
deren Aufgabengebiete Schnittstellen 
zur Bio- und Gentechnologie im au­
sserhumanen Bereich aufweisen. Sie 
ist auch für verantwortlich für die Er­
ledigung der administrativen Arbeiten.

Die Geschäftsstelle wird von Ariane 
Willemsen geleitet. Andreas Bachmann 
arbeitet mit 10 Stellenprozenten für die 
Geschäftsstelle der EKAH, dies neben 
der Ethikfachstelle, die er im BAFU be­
kleidet. Die Geschäftsleiterin der EKAH 
arbeitet im Gegenzug in vergleich­
barem Umfang für die Ethikfachstelle 
des BAFU. Beide übernehmen die ge­
genseitige Stellvertretung.

1	 2020: 14.01. in Bern, 06.03. in Bern, 06.04. ersatz­

los abgesagt wegen des «Lockdowns», 08.05. on­

line, 26.06. in Bern, 04.09. in Bern, 19.10. online, 

20.11. online; 2021: 29.01. online, 05.03. online, 

16.04. online, 11.06. online, 09.07. online, 17.09. 

in Bern, 22.10. in Bern, 19.11. online; 2022: 28.01. 

online, 11.03. in Bern, 29.04. in Bern, 20.05. in 

Bern, 24.06. in Bern, 15.07. in Bern, 23.09. in Bern, 

14.10. in Bern, 31.10. öffentliche Veranstaltung in 

Bern, 18./19.11. in Bellinzona; 2023: 27.01., 03.03., 

31.03., 05.05., 23.06., 28.08., 22.09., 27./28.10., 

24.11 (alle in Bern).
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Ausserhumanbereich müssen die Be­
urteilungsgrundlagen teils erst geschaf­
fen werden. Die EKAH verfügt hierfür 
bei Bedarf über die Möglichkeit, zu­
sätzliches spezialisiertes Fachwissen 
externer Expertinnen und Experten 
beizuziehen. Diese werden zu Anhö­
rungen und für Diskussionen an Kom­
missionssitzungen eingeladen. Wenn 
Grundlagenwissen weitgehend fehlt, 
kann die Kommission auch Gutachten 
in Auftrag geben. Auf der Basis aller 
Informationen diskutiert und erarbeitet 
die EKAH ihre ethischen Auslegeord­
nungen, ihre Argumentationslinien und 
ihre daraus abgeleiteten Empfehlungen 
zuhanden der Behörden. 

3.1.1 Während der Legislatur 
publizierte EKAH-Grundlagen­
berichte

Benötigt das Vorsorgeprinzip eine 
Ergänzung? Ethische Überlegungen 
zum «Innovationsprinzip»

Die deutsche und englische Fassung 
des Berichts «Benötigt das Vorsorge­
prinzip eine Ergänzung? Ethische Über­
legungen zum ’Innovationsprinzip’» 
waren bereits im Dezember 2019 pu­
bliziert worden. Anfangs 2020 konnte 
auch die französische Fassung sowie 
ein Executive Summary auf Italienisch 
vorgelegt werden. Eine Zusammenfas­
sung des Berichts findet sich bereits im 
Tätigkeitsbericht 2016 – 2019.

im Zentrum der Stellungnahme die 
Auseinandersetzung mit den Argu­
menten. Die daraus resultierenden 
Empfehlungen erfolgen nicht notwen­
digerweise im Konsens. Die EKAH legt 
in ihren Berichten und Stellungnahmen 
deshalb nicht nur die diskutierten Argu­
mentationslinien offen, sondern immer 
auch, wo vorhanden, die Mehrheits- 
und Minderheitspositionen und deren 
Begründungen. Im Rahmen der bishe­
rigen Arbeit hat sich gezeigt, dass über 
die Bedeutung der Argumente unter 
den Mitgliedern in der Regel Einigkeit 
herrscht. Die Divergenzen entstehen 
meist bei deren Bewertung. Die kom­
missionsinterne Diskussion dient zur 
Klärung, wo und insbesondere wes­
halb die Beurteilungen auseinander 
gehen und dazu, dies für die Behörden 
nachvollziehbar darzulegen. Auf diese 
Weise soll gewährleistet werden, dass 
die Verwaltungsstellen über die für sie 
nötigen Entscheidungsgrundlagen aus 
ethischer Sicht verfügen. 

3.1 Rechtsetzungsberatung:  
Erarbeitung von Grundlagen

Die EKAH berät den Bundesrat und die 
Bundesverwaltung nicht nur bei laufen­
den Rechtsetzungsprojekten, sondern 
auch mit Blick auf künftige Rechtset­
zung, die aufgrund der Entwicklung 
und Anwendung neuer Technologien 
gefordert sein könnten. Zur ethischen 
Beurteilung von neuen oder sich wei­
terentwickelnden Technologien und 
deren potenziellen Anwendungen im 

Die EKAH ist vom Gesetzgeber beauf­
tragt, Entwicklungen im Bereich der 
ausserhumanen Biotechnologie zu 
beobachten und aus ethischer Sicht zu 
beurteilen. Um diesem Auftrag nach­
zukommen, greift die Kommission zum 
einen von sich aus Themen auf, um sie 
mit Blick auf künftige Gesetzgebung 
zu beurteilen und dem Gesetzgeber 
Empfehlungen zu unterbreiten. Zum 
andern nimmt sie Stellung zu konkre­
ten Rechtsetzungsprojekten. In die 
Arbeiten zu Rechtsetzungsprojekten 
wird die EKAH im Rahmen der Pro­
zesse der Bundesverwaltung einbe­
zogen. Weiter äussert sich die EKAH 
zu Bewilligungsgesuchen. Diese Voll­
zugsberatung umfasst Projekte für 
die Herstellung, die Freisetzung und 
das Inverkehrbringen gentechnisch 
veränderter und pathogener Organis­
men sowie Patentanmeldungen im au­
sserhumanen Bereich. Im Gegensatz 
zu Rechtsetzungsprojekten nimmt die 
Kommission zu Bewilligungsgesuchen 
nur dann Stellung, wenn sie aus ethi­
scher Sicht von exemplarischer oder 
grundsätzlicher Bedeutung sind. Ihre 
Stellungnahmen verfasst die EKAH 
zuhanden jenes Bundesamtes, das 
für den Themenbereich, ein Rechtset­
zungsprojekt oder ein Bewilligungsge­
such federführend zuständig ist. 

Die Stellungnahmen und Berichte der 
EKAH sind beratender Natur.

Nach einer Auslegeordnung der ethisch 
relevanten Fragen eines Themas steht 

3 Berichte und Stellungnahmen

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/taetigkeitsberichte/EKAH_TB_2016-2019_DE
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Digitale genetische Informationen 
und die Idee des Access and Benefit 
Sharing

Die Anhörungen und Diskussionen so­
wie die Beratungen zur Ausarbeitung 
des Berichts «Digitale genetische In­
formationen und die Idee des Access 
and Benefit Sharing» begannen bereits 
Ende 2017. Aufgrund der Komplexität 
des Themas nahmen sie mehr Zeit in 
Anspruch als von der Kommission ur­
sprünglich erwartet. Ende 2019 war der 
Bericht in den Grundzügen weitgehend 
fertig gestellt, er konnte jedoch erst 
während der Berichtsperiode im März 
2020 verabschiedet und veröffentlicht 
werden. Eine Zusammenfassung des 
Berichts findet sich bereits im Tätig­
keitsbericht 2016 – 2019.

Klimawandel, Landwirtschaft und  
die Rolle der Biotechnologie

Das Grundlagenthema, das die Arbeit 
der EKAH während der Legislaturpe­
riode dominierte, war, welche Rolle 
biotechnologischen Ansätzen in der 
Landwirtschaft zukommen kann und 
soll, um zur Reduktion von Treibhaus­
gasen und zur Anpassung der Nutz­
pflanzenproduktion an die klimatischen 
Veränderungen beizutragen.2 Ihre 
Überlegungen publizierte die Kom­
mission im Oktober 2022 im Bericht 
«Klimawandel, Landwirtschaft und die 
Rolle der Biotechnologie».

Ein Auslöser der Diskussion war der 
sog. European Green Deal, ein von 
der Europäischen Kommission im 
Dezember 2019 präsentiertes Kon­
zept, wie innerhalb der Europäischen 
Union bis 2050 das Netto Null-Ziel für 
Treibhausgase erreicht werden soll, 
um die Klimaschutzziele des Pariser 
Übereinkommens zu erfüllen. Der 
Schwerpunkt des Green Deal liegt auf 
einer Umgestaltung der Wirtschaft für 
eine nachhaltige Zukunft. Eine solche 
erfordere eine Reihe von Massnahmen, 

die tiefgreifende Veränderungen der 
Gesellschaft bewirken. Kernstück des 
Green Deal ist die Strategie «‹Vom Hof 
auf den Tisch› – eine Strategie für ein 
faires, gesundes und umweltfreundli­
ches Lebensmittelsystem». Darin wer­
den Ziele und Massnahmen zur land­
wirtschaftlichen Pflanzenproduktion 
dargelegt: 

«Neue innovative Techniken, ein-
schließlich der Biotechnologie und 
der Entwicklung biobasierter Produkte, 
können bei der Steigerung der Nach-
haltigkeit eine Rolle spielen, sofern sie 
für Verbraucher und Umwelt sicher 
sind und gleichzeitig Vorteile für die 
Gesellschaft insgesamt mit sich brin-
gen. Mit ihnen lässt sich auch die Ver-
ringerung der Abhängigkeit von Pesti-
ziden beschleunigen. Auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten führt die Kommission 
eine Studie durch, mit der das Potenzial 
neuartiger genomischer Verfahren für 
die Verbesserung der Nachhaltigkeit 
entlang der Lebensmittelversorgungs-
kette untersucht wird.»3

Auch die Schweiz verpflichtete sich im 
Pariser Übereinkommen völkerrechtlich 
dazu, das 1,5 Grad-Ziel und das Netto 
Null-Ziel zu erreichen. Unabhängig von 
dieser völkerrechtlichen Verpflichtung 
hat die Schweiz aus Sicht der EKAH 
angesichts der wissenschaftlich plau­
siblen verheerenden Schadensszenari­
en des Klimawandels eine moralische 
Verpflichtung, diese Ziele zu erreichen. 
Daher muss die Schweiz einen ange­
messenen Beitrag zur Begrenzung der 
globalen Erwärmung leisten. «Ange­
messen» impliziert auch: Die Schweiz 
muss entsprechend ihren Fähigkeiten 
mehr leisten als andere, weil sie es 
kann und weil die Schadensszenarien 
bei Nichterreichen des 1,5 Grad-Ziels 
weltweit inakzeptabel sind. Gleichzei­
tig muss die Ernährungssicherheit in 
der Schweiz und global langfristig ga­
rantiert sein. «Ernährungssicherheit» 
bedeutet, dass alle Menschen im Sinne 

2	 Für ihre Diskussion baute die Kommission auch 

auf grundsätzlichen Überlegungen auf, die sie 

in früheren Berichten dargelegt hat, insbeson­

dere auf: «Neue Pflanzenzüchtungsverfahren – 

ethische Überlegungen» (2016), «Vorsorge im 

Umweltbereich. Ethische Anforderungen an die 

Regulierung neuer Biotechnologien» (2018), «Be­

nötigt das Vorsorgeprinzip eine Ergänzung? Ethi­

sche Überlegungen zum ‹Innovationsprinzip›» 

(2019). Zusammenfassungen dieser Berichte 

finden sich im Tätigkeitsbericht 2016 – 2019.

3	 Mitteilung der Kommission an das Europäische 

Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio­

nen, «Vom Hof auf den Tisch» – eine Strategie 

für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 

Lebensmittelsystem, S. 11.

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Digitale_genetische_Informationen_DE.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Digitale_genetische_Informationen_DE.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Digitale_genetische_Informationen_DE.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/taetigkeitsberichte/EKAH_TB_2016-2019_DE
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/taetigkeitsberichte/EKAH_TB_2016-2019_DE
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/dateien/EKAH-Bericht_Klimawandel__Landwirtschaft__Biotechnologie_2022_DE.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/dateien/EKAH-Bericht_Klimawandel__Landwirtschaft__Biotechnologie_2022_DE.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Neue_Pflanzenzuechtungsverfahren_2016.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Neue_Pflanzenzuechtungsverfahren_2016.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/veranstaltungen/Veranstaltung_7._Mai_2018/EKAH_Broschu__re_Vorsorge_Umweltbereich_d__18_Web_V2.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/veranstaltungen/Veranstaltung_7._Mai_2018/EKAH_Broschu__re_Vorsorge_Umweltbereich_d__18_Web_V2.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/veranstaltungen/Veranstaltung_7._Mai_2018/EKAH_Broschu__re_Vorsorge_Umweltbereich_d__18_Web_V2.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/taetigkeitsberichte/EKAH_TB_2016-2019_DE
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des Rechts auf angemessene Ernäh­
rung Zugang zu hinreichender Nahrung 
haben.

Die «Langfristige Klimastrategie» der 
Schweiz legt als Ziel fest, bis 2050 min­
destens 40 % der in der Landwirtschaft 
anfallenden Treibhausgas-Emissionen 
(THG-Emissionen) zu reduzieren. Als 
Minimalziel ist dies wesentlich we­
niger als in allen anderen relevanten 
Bereichen. Damit wird der Landwirt­
schaft ein Sonderstatus eingeräumt, 
der sich ethisch nur rechtfertigen lässt, 
wenn technisch nicht mehr möglich 
oder politisch nicht mehr umsetzbar 
ist. Für beides gibt es aus Sicht der 
EKAH keine hinreichenden Gründe. 
Der Sonderstatus der Landwirtschaft 
kann nicht gerechtfertigt werden und 
das gegenwärtig politisch festgelegte 
Reduktionsziel ist daher ethisch gese­
hen unzureichend.

Eine Reduktion auf null THG-Emissi­
onen scheint dagegen nicht möglich 
zu sein, auch nicht, wenn man auf die 
Nutztierhaltung, aus der ein Grossteil 
der landwirtschaftlichen Emissionen 
stammt, und damit – neben dem Im­
port tierischer Produkte – auch auf den 
Import von Futtermitteln sowie den An­
bau von Futtermitteln in der Schweiz 
vollständig verzichten würde. Es bleibt 
aufgrund von Düngemitteln und der 
Bodenbewirtschaftung auf jeden Fall 
ein «Rest» an THG-Emissionen. Diese 
müssen mit Blick auf das Netto-Null-
Ziel mittels Negativemissionstechnolo­
gien (NET)4 kompensiert werden.

Allgemein gilt, dass jene Massnah­
men zu ergreifen sind, die mit Blick 
auf das Ziel am erfolgversprechends­
ten, das heisst am effizientesten und 
effektivsten sind. Diesbezüglich be­
stehen gegenüber den NET gerecht­
fertigte Vorbehalte. Insbesondere 
ist fraglich, ob sie genügend schnell 
entwickelt und implementiert werden 
können und ob sie über ausreichende 

Leistungsfähigkeit verfügen werden. 
Gleichzeitig wird man dennoch auf sie 
angewiesen sein, um das Netto-Null-
Ziel erreichen zu können. Aus ethischer 
Sicht bedeutet dies, die NET angesichts 
der Dringlichkeit der Klimaziele mög­
lichst rasch und international abge­
stimmt zu entwickeln. Dabei soll man 
aber angesichts der Unsicherheit, die 
mit NET verbunden sind, den Mitiga­
tionsprozess insgesamt so gestalten, 
dass am Ende die kleinstmögliche Men­
ge an THG-Emissionen mittels NET 
kompensiert werden muss. Was die 
Landwirtschaft betrifft, führt in dieser 
Lage deshalb nichts daran vorbei, die 
Anzahl Nutztiere global und national er­
heblich zu reduzieren und mehr pflanz­
liche Nahrung für den menschlichen 
Konsum anzubauen. Dies auch dann, 
wenn es möglich sein sollte, die THG-
Emissionen aus der Nutztierhaltung 
unter anderem durch gentechnische 
Verfahren bis zu einem gewissen Mass 
zu verringern.

Mit Blick auf die Anpassung an den 
Klimawandel sind die Massnahmen 
so zu treffen, dass die nationale und 
globale Ernährungssicherheit kurz- und 
langfristig möglichst gewährleistet 
ist. In diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage nach der Relevanz der 
gentechnischen Verfahren im Bereich 
der Nutzpflanzenzüchtung. Ungeach­
tet ihres Potenzials erscheint es für die 
klare Mehrheit der EKAH gegenwärtig 
als eher unwahrscheinlich, dass diese 
Technologien angesichts der knappen 
Zeitspanne, die zur Verfügung steht, 
einen mit Blick auf den Klimawandel 
ausschlaggebenden Beitrag zur Si­
cherung oder Steigerung der Ernte­
erträge mittels gentechnisch ange­
passter Pflanzen leisten können. Die 
Minderheit setzt hingegen auf einen 
raschen technischen Fortschritt. Alle 
Mitglieder sind sich jedoch einig, dass 
neue gentechnische Verfahren nur so 
eingesetzt werden dürfen, dass keine 
Pfadabhängigkeit entsteht, d. h. dass 

4	 In der Zwischenzeit werden diese Verfahren in­

ternational unter dem Begriff Carbon dioxide 

removal (CDR) geführt.
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immer auch alternative Lösungswege 
offen bleiben müssen. Dies bedeutet, 
dass gleichzeitig bereits bestehende 
Technologien genutzt und alternative 
Lösungsansätze gefördert werden, die 
zum Erreichen des 1,5 Grad-Ziels bei­
tragen können. 

Xenotransplantation. Neue Möglich-
keiten, neue ethische Fragen?

Eine Entwicklung der ausserhumanen 
Biotechnologie betrifft auch die Xeno­
transplantation. Unter Xenotransplan­
tation wird die Übertragung von Zel­
len, Geweben oder Organen zwischen 
Individuen verstanden, die zu unter­
schiedlichen biologischen Arten gehö­
ren. Die EKAH hatte 2002 aus tierethi­
scher Sicht bereits einmal Stellung zur 
Xenotransplantation genommen.5 Der 
Forschungsbereich entwickelte sich je­
doch anschliessend nicht so weiter, wie 
von vielen erwartet. Selbst vor zehn 
Jahren schien die Xenotransplantation 
komplexer Organe noch weit entfernt 
von einer Anwendung am Menschen. 
Die sogenannten Genome Editing-
Verfahren (insbesondere die CRISPR/
Cas9-Verfahren) weckten jedoch neue 
Hoffnungen, die noch immer bestehen­
den Hürden der Xenotransplantation 
zu überwinden und die mit ihr ver­
bundenen Risiken für den Menschen 
zu minimieren. 

Zur Vorbereitung auf die kommissi­
onsinterne Diskussion beauftragte die 
EKAH das Mitglied Samuel Camenzind 
mit einem Ethik-Gutachten.6 Eine wei­
tere Studie gab die Kommission bei 
Anne Eckhardt in Auftrag, um einen 
Überblick über den technischen Stand 
von Alternativen zur Xenotransplan­
tation zu erhalten.7 Die Experten Leo 
Hans Huber (Universität Genf und Fri­
bourg) und Nicolas Müller (Leiter des 
Transplantationszentrums, Universität 
Zürich) lud sie zu Referaten und zum 
Austausch ein.

Die fachliche Diskussion um die neuen 
Entwicklungen der Xenotransplantation 
fokussiert derzeit auf die medizinisch-
technischen Aspekte, insbesondere 
auf die Anpassung des xenogenen 
Organs und die Überwindung immuno­
logischer Hürden. Die humanethischen 
und mehr noch die tierethischen Fragen 
bleiben hingegen im Hintergrund. Die 
EKAH hat den Auftrag, die ethischen 
Fragen der ausserhumanen Biotechno­
logie in die Diskussion einzubringen. Im 
Mittelpunkt des Kommissionsberichts 
stehen deshalb Überlegungen zu den 
tierethischen Aspekten der Xeno­
transplantation.8 Die Hilfspflicht ge­
genüber Menschen, die an irreversiblen 
Organschäden leiden und denen trotz 
Mangels an Humanorganen als letzte 
Option mit xenogenen Transplantaten 
geholfen werden kann, kollidieren mit 
moralischen Pflichten gegenüber Tie­
ren. Xenotransplantation ist in mehrfa­
cher Hinsicht mit belastenden Eingrif­
fen an Tieren verbunden. Nach den 
Regeln der ethischen Güterabwägung 
können diese gerechtfertigt werden, 
wenn die Hilfspflicht gegenüber Men­
schen moralisch höher zu gewichten 
ist. Würde heute ein Heilversuch oder 
ein klinischer Versuch mit xenogenen 
Transplantaten in der Schweiz zur De­
batte stehen, müsste mit Blick auf die 
erforderliche Güterabwägung gezeigt 
werden, dass Xenotransplantation ein 
geeignetes Mittel ist und unerlässlich, 
um die Hilfspflichten zu erfüllen. Dazu 
müssen vorab die Alternativen geprüft 
werden. Gibt es Alternativen, wäre 
eine Xenotransplantation wegen der 
moralischen Pflichten gegenüber den 
Tieren nicht zulässig. Im nächsten 
Schritt müsste geprüft werden, ob 
der Eingriff an den Tieren verhältnis­
mässig ist. Wird eine Hilfspflicht bejaht 
und sind die Kriterien der Eignung und 
der Unerlässlichkeit erfüllt, muss eine 
Abwägung erfolgen zwischen den Be­
lastungen der Tiere einerseits und den 
Hilfspflichten gegenüber Menschen an­
dererseits. Nur wenn die Hilfspflichten 

5	 Stellungnahme der EKAH zur Xenotransplanta­

tion, Februar 2002.

6	 Samuel Camenzind, Xenotransplantation. Neue 

gentechnische Möglichkeiten – neue ethische 

Fragen?, 2023. Das Gutachten wurde in der 

EKAH-Buchreihe «Beiträge zur Ethik und Bio­

technologie» als Band 16 veröffentlicht.

7	 Anne Eckhardt, Alternativen zur Xenotransplan­

tation. Grundlage für tierethische Abwägungen, 

2023.

8	 Der Text liegt zum Berichtszeitpunkt erst in 

der deutschen Fassung vor. Er wird zu einem 

späteren Zeitpunkt auch auf Französisch und 

Englisch sowie in Form einer Zusammenfassung 

auf Italienisch veröffentlicht.

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Vernehmlassungsentwurf-Transplantation-Organen-2000.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Vernehmlassungsentwurf-Transplantation-Organen-2000.pdf
https://www.ekah.admin.ch/de/externe-gutachten/buchreihe-beitraege-zur-ethik-und-biotechnologie/xenotransplantation
https://www.ekah.admin.ch/de/externe-gutachten/buchreihe-beitraege-zur-ethik-und-biotechnologie/xenotransplantation
https://www.ekah.admin.ch/de/externe-gutachten/buchreihe-beitraege-zur-ethik-und-biotechnologie/xenotransplantation
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/gutachten/Anne_Eckhardt_AlternativenXenotransplantation_Kurzgutachten_def_230915.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/gutachten/Anne_Eckhardt_AlternativenXenotransplantation_Kurzgutachten_def_230915.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/gutachten/Anne_Eckhardt_AlternativenXenotransplantation_Kurzgutachten_def_230915.pdf
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im Einzelfall überwiegen, sind sie ver­
hältnismässig und damit verbundene 
Belastungen für die Tiere zumutbar. Die 
Hälfte der EKAH-Mitglieder gewichtet 
die Chancen, dass mit der Transplan­
tation von xenogenen Organen Hilfs­
pflichten gegenüber Menschen erfüllt 
werden können, so hoch, dass die 
heutigen belastenden Tierversuche 
an Schweinen zur Herstellung xeno­
gener Organe verhältnismässig sind 
und gerechtfertigt werden können. Die 
andere Hälfte der Mitglieder gewichtet 
unter Berücksichtigung aller Aspekte 
die schwere Belastung von Primaten in 
Versuchen, die mit der Entwicklung und 
präklinischen Forschung der Xenotrans­
plantation ebenfalls verbunden sind, als 
zu hoch, um die derzeitige Anwendung 
der Xenotransplantation rechtfertigen 
zu können. Wird davon ausgegangen, 
dass die Belastung aller Tiere für die 
Xenotransplantation im Rahmen einer 
Güterabwägung gerechtfertigt werden 
kann, müssen im nächsten Schritt auch 
mögliche negative Effekte für die Ge­
sellschaft in die Gesamtbeurteilung 
einbezogen werden: Risiken für Dritte 
und die Rahmenbedingungen staat­
licher Regulierung, gesundheitsöko­
nomische, gesundheitspolitische und 
forschungspolitische Auswirkungen 
der Xenotransplantation. Die ausführ­
lichen Überlegungen finden sich im 
EKAH-Bericht «Xenotransplantation. 
Neue Möglichkeiten, neue ethische 
Fragen?» von März 2024. (Eine Vorab­
fassung nur in deutscher Sprache war 
bereits im November 2023 publiziert 
worden.)

3.1.2 Weitere diskutierte  
Grundlagenthemen

Genome Editing und Patentierung  
im Bereich der Pflanzenzüchtung

Ethische Aspekte von Patenten spie­
len seit den Anfängen der Debatten 
um die ausserhumane Biotechnolo­
gie eine wichtige Rolle.9 Im Frühjahr 

2020 entschieden die Mitglieder, die 
Entwicklungen privater Patente, die aus 
der öffentlich finanzierten Forschung 
hervorgehen, genauer anzusehen. 
Es stellte sich jedoch als eine derzeit 
nicht überwindbare Herausforderung 
heraus, geeignete Expertinnen und 
Experten zu finden, mit denen sich 
die Kommission darüber austauschen 
konnte. Das Thema wurde deshalb vor­
erst zurückgestellt. 

An der öffentlichen Veranstaltung von 
Ende Oktober 2022 zur Präsentation des 
Berichts «Klimawandel, Landwirtschaft 
und die Rolle der Biotechnologie» wur­
den ethische Aspekte der Patentierung 
vom Publikum erneut zur Sprache ge­
bracht. Dieses Mal richtete sich der 
Fokus auf Patente an den neuen gen­
technischen Pflanzenzüchtungsverfah­
ren und den Auswirkungen, die diese 
auf die Anpassung von Nutzpflanzen 
an den Klimawandel haben könnten. 
Anfangs 2023 griff die Kommission des­
halb das Thema «Genome Editing und 
Patentierung. Ethische Überlegungen 
zu Auswirkungen auf die Züchtung und 
die Agrobiodiversität» auf. Sie lud hier­
zu einen Experten, Dr. Michael Kock, 
ein, um sich über den Stand der Dis­
kussion informieren zu lassen.

Die Rolle von Metaphern im Bereich 
der Genome Editing-Verfahren

Metaphern sind aus der Wissenschafts­
kommunikation nicht wegzudenken. 
«Abgesunkene» Metaphern wie bei­
spielsweise jene der Präzisionschi­
rurgie oder Darstellungen der DNA 
als eine Form von «Textualität» oder 
«Buch», die gezielt «umschreibbar» 
wären, spielen im Zusammenhang 
der sogenannten «Genomeditierung» 
eine wichtige Rolle. Mit ihnen werden 
bestimmte Vorstellungen und Konzepte 
der Natur suggeriert, dass ein neues 
technisches Verfahren im Kern einer 
vertrauten Kulturtechnik ähnelt, näm­
lich dem Lesen und Schreiben. Solche 

9	 Zu früheren Stellungnahmen und Berichten der 

EKAH siehe: EKAH, Schutz intellektueller Leis­

tungen im Bereich der Biotechnologie: Ethische 

Überlegungen zur «Patentierung» von Tieren und 

Pflanzen. Ein Diskussionsbeitrag, 2001; EKAH, 

Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Revisi­

on des Bundesgesetzes über Erfindungspatente 

(Patentgesetz), 2002; EKAH, Stellungnahme zur 

zweiten Vernehmlassung des Patentgesetzes, 

2004. In diesen Berichten und Stellungnahmen 

standen die Fragen von Patenten auf Tiere und 

Pflanzen im Vordergrund sowie die Frage, in­

wieweit Gene patentiert werden dürfen.

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH-Bericht_Xenotransplantation._Neue_Moeglichkeiten__neue_Fragen_November_2023_verabschiedet.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH-Bericht_Xenotransplantation._Neue_Moeglichkeiten__neue_Fragen_November_2023_verabschiedet.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH-Bericht_Xenotransplantation._Neue_Moeglichkeiten__neue_Fragen_November_2023_verabschiedet.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Etik-PatentPflTiere-2001.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Etik-PatentPflTiere-2001.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Etik-PatentPflTiere-2001.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Etik-PatentPflTiere-2001.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-Vernehmlassung-RevPatG-2002.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-Vernehmlassung-RevPatG-2002.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-Vernehmlassung-RevPatG-2002.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-Vernehmlassung-RevPatG-2002.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-2-Vernehmlassung-RevPatG-2004.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-2-Vernehmlassung-RevPatG-2004.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/d-Stellungnahme-2-Vernehmlassung-RevPatG-2004.pdf
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Konnotationen erleichtern einerseits 
die Kommunikation, können aber an­
dererseits den Diskurs über komplexe 
naturwissenschaftliche Phänomene 
und ihre Wirkungen erschweren. 

Die EKAH hörte an ihrer Sitzung vom 
5. Mai 2023 Hans-Jörg Rheinberger 
vom Max-Planck-Institut für Wissen­
schaftsgeschichte Berlin an, der über 
Metaphern im Diskurs um die ausser­
humane Gentechnik referierte. In der 
Folge gab die Kommission auf seine 
Empfehlung hin bei Christina Brandt, 
Universität Jena (D), ein Gutachten in 
Auftrag mit dem Ziel, den Gebrauch 
von Metaphern im Bereich der Ge­
nomeditierung im ausserhumanen 
Bereich zu untersuchen. Nach einer 
einleitenden Einführung in den theore­
tischen Forschungsstand zur Rolle von 
Metaphern in den Naturwissenschaf­
ten sollen im Gutachten die im Bereich 
der Genomeditierung – speziell im Be­
reich der CRISPR/Cas-Methode – ver­
wendeten Metaphern identifiziert und 
analysiert sowie ihre Bedeutung und 
ihre Wirkung im öffentlichen Raum un­
tersucht werden. Zur Einschätzung des 
gegenwärtigen Metapherngebrauchs 
im Bereich der Genomeditierung soll 
eine kurze historische Einordnung in 
Bezug auf ältere Metaphernbestände 
im Bereich der Gentechniken vorge­
nommen werden. Da die Debatte um 
die Ausrichtung der Regulierung der 
neuen gentechnischen Pflanzenzüch­
tungsverfahren auf der Basis von 
Genomeditierung zum Zeitpunkt des 
Berichts sowohl in der Schweiz als 
auch innerhalb der Europäischen Uni­
on im Gang ist, soll insbesondere der 
Gebrauch von Metaphern im Bereich 
der neuen gentechnischen Pflanzen­
züchtungsverfahren illustriert werden. 
Das Gutachten wird im Frühjahr 2024 
vorliegen.

Gentechnisch veränderte  
Veterinärimpfstoffe

Am 18. April 2023 bewilligte das BAFU 
einen Freisetzungsversuch des Insti­
tuts für Virologie und Immunologie (IVI) 
mit einem gentechnisch veränderten 
Impfstoff gegen Vogelgrippe.10 Ziel 
des Versuchs ist, die Wirksamkeit des 
Impfstoffs gegen Vogelgrippe-Viren zu 
testen. Zudem sollen allfällige Neben­
wirkungen der Impfung sowie die Si­
cherheit für Mensch, Tier und Umwelt 
untersucht werden. Zu diesem Zweck 
wird das IVI von 2023 bis 2026 den 
Impfstoff bei Zoovögeln des Tierparks 
Bern und des Zoos Basel anwenden. 
Die EKAH nahm zum Gesuch zuhanden 
des BAFU Stellung.11 

Vor dem Hintergrund der Vogelgrip­
peepidemie stellten sich für die EKAH 
weitergehende ethische Fragen mit 
Blick auf die Entwicklung, Produktion 
und Anwendung gentechnisch verän­
derter Veterinärimpfstoffe. Viruskrank­
heiten bei Tieren sind nicht nur für die 
betroffene Tierart etwa in Zoos eine 
Gefahr und können eine Belastung für 
das Tierwohl sein, wenn die Zootiere 
in geschlossenen Gehegen gehalten 
werden müssen, um vor der Infektion 
durch Wildtiere geschützt werden zu 
können. Viruserkrankungen können oft­
mals für die gesamte Tierwelt sowie 
aufgrund des Zoonose-Risikos auch 
für Menschen eine Gefahr bedeuten. 
Vor dem Hintergrund der Risiken für 
Menschen und die Tierwelt erweisen 
sich die fehlenden wirtschaftlichen 
Anreize für die Entwicklung und Pro­
duktion von solchen Impfstoffen als 
Herausforderung. Denn dies führt dazu, 
dass zum einen zu wenig an solchen 
Impfstoffen geforscht wird, und zum 
anderen, dass sich der Einstieg von 
Unternehmen in die Entwicklung und 
Produktion nicht lohnt. Hier stellt sich 
die wirtschaftsethische Frage, ob die 
Forschung, Entwicklung und Produk­
tion dennoch allein dem freien Markt 

10	 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/

dokumentation/medienmitteilungen/anzeige-

nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-94230.

html.

11	 Siehe hierzu Ziff. 3.3 Vollzugsberatung.
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überlassen werde sollte oder ob sich 
eine staatliche Verantwortung ergibt 
und wie diesbezüglich die durch Paten­
te angestrebte Innovationsförderung 
einzuordnen ist. Bei der ethischen 
Analyse gilt zu berücksichtigen, dass 
zwischen der Impfung von Zootieren 
und der Impfung von Wildtieren zu 
differenzieren ist. Während Zootiere 
umfassend geimpft werden können, 
wäre eine flächenmässige Impfung 
von Wildtieren sehr aufwendig und 
würde zudem das Risiko in sich ber­
gen, die Entstehung von neuen Vi­
rusvarianten zu fördern. Die EKAH 
beauftragte Peter G. Kirchschläger 
(Universität Luzern, Mitglied der  
EKAH), diese Frage in einem Gutachten 
zuhanden der EKAH zu untersuchen. 
Das Gutachten soll im Frühjahr 2024 
vorliegen.

Die ethische Bewertung des Tötens 
von Tieren

Die 200. Sitzung im 25-jährigen Be­
stehen der EKAH widmete die Kom­
mission einer tierethischen Frage, die 
schon seit längerem pendent ist: der 
ethischen Bewertung des (schmerz­
losen) Tötens von Tieren. Die Frage 
betrifft einen Teil des Kommissions­
auftrags, den Verfassungsauftrag der 
Würde der Kreatur beim Tier bzw. des 
Begriffs der Würde des Tieres im Tier­
schutzrecht zu konkretisieren. In einem 
ersten Schritt thematisierte sie die 
allgemeine Frage, weshalb töten mo­
ralisch falsch ist, unabhängig davon, 
ob es sich um Menschen, Tiere oder 
andere Lebewesen handelt. In einem 
zweiten Schritt wurde die Frage anhand 
des Tötens von männlichen Küken für 
die Eierproduktion diskutiert. Anschlie­
ssend wurde dieselbe Frage anhand 
von Beispielen aus der Praxis des Tier­
versuchs rekapituliert und zum Schluss 
aus dem Blickwinkel der Diskussion um 
die Xenotransplantation beleuchtet. 
Die Frage wird die EKAH auch in der 
kommenden Legislatur beschäftigen.

3.2 Rechtsetzungsberatung  
zu konkreten Vorlagen 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass 
die ethische Fachkompetenz im Man­
datsbereich der EKAH innerhalb der 
Bundesverwaltung nicht oder nicht 
in ausreichendem Masse vorhanden 
ist. Deshalb hat er zur Begleitung von 
Rechtsetzungsvorhaben eine beraten­
de Ethikkommission eingesetzt. Zur 
Bearbeitung grundlegender ethischer 
Fragen, die sich oft schon bei der ers­
ten Ausrichtung einer Vorlage stellen, 
bedeutet dies einen Einbezug der EKAH 
sinnvollerweise bereits vor Inangriff­
nahme eines Entwurfs. Als Teil der de­
zentralen Bundesverwaltung muss die 
Kommission spätestens während der 
ersten verwaltungsinternen Ämterkon­
sultationen einbezogen werden. Auf­
grund der Ausnahmebestimmung von 
Art. 4 Abs. 2 lit. e des Bundesgesetzes 
über das Vernehmlassungsverfahren 
(Vernehmlassungsgesetz, VlG) ist sie 
zudem in ihrem Mandatsbereich auch 
zu Vernehmlassungen einzuladen. 

In der Berichtsperiode nahm die EKAH 
zu folgenden Gesetzes- und Verord­
nungsvorlagen Stellung:12

Direkter Gegenentwurf des Bundes
rates zur Volksinitiative «Keine Massen-
tierhaltung in der Schweiz (Massentier-
haltungsinitiative)». Am 25. September 
2022 wurde die «Massentierhaltungsin­
itiative» abgelehnt. Im Vorfeld hatte der 
Bundesrat einen Gegenentwurf zur In­
itiative ausgearbeitet, der jedoch vom 
Parlament abgelehnt worden war und 
deshalb nicht zur Abstimmung kam. 
Die EKAH-Mitglieder hatten den di­
rekten Gegenentwurf im Rahmen der 
Vernehmlassung einstimmig unter­
stützt, da er die Nutztierhaltung aus 
Sicht der EKAH substantiell verbessert 
hätte. Die Mehrheit hätte ihn auch ge­
genüber der Initiative bevorzugt. Am 
Gegenentwurf kritisiert wurde jedoch, 
dass er im Gegensatz zur Initiative 

12	 Alle Stellungnahmen, die auf öffentlich zugäng­

lichen Vorlagen basieren, sind auf der EKAH-

Website (www.ekah.admin.ch) einsehbar.

http://www.ekah.admin.ch
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wichtige klima- und umweltrelevante 
Aspekte, die über die Tierschutzanlie­
gen hinausgingen, nicht berücksichtig­
te. Kritisiert wurde zudem, dass auch 
der Gegenentwurf (wie die Initiative) 
die ökonomischen Kosten nicht the­
matisierte, die mit der Erhöhung der 
Standards der Tierhaltung verbun­
den sind. Unabhängig von Initiative 
und Gegenentwurf sei wichtig, dass 
die Rechtsetzung die Reduktion der 
Treibhausgase aus der Nutztierhaltung 
sowie die Umweltbelastungen durch 
intensive bodenunabhängige Tier­
haltung angehe, insbesondere den 
hohen Düngereintrag in Böden und 
Gewässer. Die ökonomischen Kosten 
für die landwirtschaftliche Produktion, 
die hierbei entstehen, müssten dabei 
berücksichtigt und ausgeglichen wer­
den. Siehe Stellungnahme der EKAH 
zur Vernehmlassung zum direkten Ge­
genentwurf des Bundesrates zur Volk­
sinitiative «Keine Massentierhaltung in 
der Schweiz (Massentierhaltungsiniti­
ative)» vom 13. November 2020.

Postulat 20.4211 Chevalley: Gentech-
nikgesetz. Welcher Geltungsbereich? 
Am 15. November 2020 nahm der Bun­
desrat das Postulat an. Das Postulat 
fordert, «die geltenden Regelungen 
im Bereich der neuen Gentechnik-
Verfahren einer Auslegeordnung zu 
unterziehen». Die Kommission nahm 
diesen Auftrag an den Bundesrat zum 
Anlass, die normative Einordnung der 
neuen gentechnischen Verfahren zu 
diskutieren und ihre Überlegungen aus 
ethischer Sicht darzulegen. Es ging im 
Postulat insbesondere um die recht­
liche Einordnung neuer Mutagenese­
verfahren, um deren Risikobeurteilung 
und um die Gewährleistung der Wahl­
freiheit von Konsumentinnen und Kon­
sumenten mit Blick auf die Produkte, 
die aus solchen Verfahren resultieren.

Um die neuen gentechnischen Verfah­
ren den sogenannten klassischen Mu­
tagenese-Verfahren gleich zu stellen 

und gemäss Anhang 1 Absatz 3 FrSV 
von einem Zulassungsverfahren für 
gentechnische Verfahren auszuneh­
men, fehlt aus Sicht der Mehrheit das 
Erfahrungswissen («history of safe 
use»). Die Zielgerichtetheit und die da­
raus resultierende Beschleunigung der 
Veränderungsprozesse stellen aus risi­
koethischer Sicht relevante Unterschie­
de sowohl zu natürlichen Prozessen als 
auch zu den klassischen Mutagenese-
Verfahren dar. Die Mehrheit zweifelt 
daran, dass man die Wirkungen der 
neuen gentechnischen Verfahren heute 
ausreichend kenne und erklären könne 
und hält es deshalb für angezeigt, das 
Verfahren als Indikator für erhöhte Auf­
merksamkeit in Bezug auf die Risikobe­
urteilung der Produkte heranzuziehen. 
Produkte, die aus den neuen gentechni­
schen Verfahren entstehen, seien, weil 
sie aus diesen Verfahren stammten, 
dem Risikomanagement zu unterwer­
fen, das für gentechnische Verfahren 
gilt. Die Minderheit vertrat die Position, 
dass die neuen gentechnischen Verfah­
ren nicht anders zu beurteilen seien 
als klassische Mutagenese-Verfahren, 
insofern sie bereits bekannte und als si­
cher beurteilte Mutationen bewirkten. 
In diesen Fällen seien sie vom Risiko­
management für gentechnische Ver­
fahren auszunehmen. Dies schliesse 
ein reduziertes Risikomanagement, 
etwa ein zeitlich beschränktes Moni­
toring, nicht aus. Die ausführlichen 
Überlegungen der EKAH finden sich 
im Bericht der Kommission vom 17. 
Februar 2021 zum Postulat 20.4211 
Chevalley: Gentechnikgesetz. Welcher 
Geltungsbereich?.

Rechtliche Einordnung des Verfah-
rens TEgenesis der Firma Epibreed: 
Im Rahmen des Vollzugs stellte sich 
innerhalb der Bundesverwaltung die 
Frage, wie das Verfahren TEgenesis der 
Firma Epibreed rechtlich einzuordnen 
ist. Die EKAH ging in ihrer Stellung­
nahme zum Postulat Chevalley deshalb 
auch auf die normative Einordnung 

dieses Verfahrens ein. Es liesse sich 
argumentieren, dass das Mutagenese-
Verfahren verfahrensmässig eher den 
klassischen Mutagenese-Verfahren 
nahesteht. Für die Mehrheit bedeutet 
die verfahrensmässige Nähe zu klas­
sischen Mutagenese-Verfahren aber 
nicht, dass die Risikobeurteilung von 
TEgenesis diesen Verfahren gleich­
gesetzt werden kann und man sich 
hinsichtlich der Auswirkungen auf 
Erfahrungswissen berufen kann. Erst 
sei zu prüfen, inwiefern sich TEgene­
sis von den klassischen Mutagenese-
Verfahren unterscheidet und inwiefern 
diese Unterschiede risikorelevant sind. 
Erst dann lasse sich entscheiden, wel­
chem Risikomanagement dieses Ver­
fahren und seine Produkte unterzogen 
werden sollten. Bis dahin gelten nach 
Auffassung der EKAH dieselben risi­
koethischen Überlegungen wie für alle 
gentechnischen Verfahren. TEgenesis 
ist deshalb aus Sicht der EKAH dem 
Risikomanagement für gentechnische 
Verfahren zu unterstellen. Eine Minder­
heit der EKAH vertritt die Position, dass 
TEgenesis und seine Produkte keinem 
Risikomanagement für gentechnischen 
Verfahren unterzogen werden sollen, 
sofern das Verfahren genetische Ver­
änderungen hervorbringt, die aus an­
deren Verfahren bereits bekannt sind 
und als sicher gelten. Das Risikoma­
nagement soll in diesen Fällen jenem 
für klassische Mutagenese-Verfahren 
gleichgestellt werden.

Mit Blick auf die Gewährleistung der 
Wahlfreiheit von Konsumentinnen und 
Konsumenten hält es die Mehrheit für 
gerechtfertigt, dass für die Konsumen­
tinnen und Konsumenten aus den dar­
gelegten risikoethischen Gründen die 
Wahl garantiert bleibt, auf Produkte aus 
neuen Mutagenese-Verfahren zu ver­
zichten. Die Produkte sollten deshalb 
wie andere gentechnisch veränderte 
Produkte entsprechend gekennzeich­
net werden und vergleichbare nicht 
gentechnisch veränderte Produkte 

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Massentierhaltungsinitiative_Gegenentwurf_VL_Stellungnahme_EKAH_20201113_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
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müssten erhältlich bleiben. Die Min­
derheit vertrat die Position, dass die 
für gentechnisch veränderte Produkte 
verlangte Kennzeichnungspflicht ent­
fällt, wenn die gentechnische Verände­
rung im Produkt nicht nachweisbar ist 
oder auch auf natürlichem Weg oder 
mit klassischen Mutagenese-Verfahren 
hätte entstehen können. (siehe Bericht 
der Kommission vom 17. Februar 2021 
zum Postulat 20.4211 Chevalley: Gen­
technikgesetz. Welcher Geltungsbe­
reich?)

Änderung des Gentechnikgesetzes 
Art. 37a zur Verlängerung des Mora-
toriums für das Inverkehrbringen von 
gentechnisch veränderten Organis-
men; Vernehmlassung von 2021. In 
ihrer Stellungnahme vom 23. Februar 
2021 begrüsste die EKAH einstimmig 
die in der Übergangsbestimmung 
Art. 37a GTG vorgeschlagene Verlän­
gerung des Moratoriums für das Inver­
kehrbringen von GVO. Die Mehrheit 
der EKAH begründete dies damit, dass 
sie daran zweifelt, dass die Wirkungen 
der gentechnischen Verfahren heute 
ausreichend bekannt sind und erklärt 
werden können. Sie hält eine Verlän­
gerung des Moratoriums für das In­
verkehrbringen von GVO deshalb so 
lange für gerechtfertigt, als das Wis­
sen, das für eine angemessene Risi­
kobeurteilung für ein kommerzielles 
Inverkehrbringen von GVO notwendig 
ist, fehlt. Die Minderheit erachtete die 
Verlängerung des Moratoriums als ge­
rechtfertigt, weil die Konkretisierung 
der rechtlichen Rahmenbedingun­
gen für die Koexistenz von GVO- und 
Nicht-GVO-Kulturen in der Landwirt­
schaft fehlt. Sie äusserte jedoch ihre 
Besorgnis, dass dieses Fehlen der 
Rahmenbedingungen und die weite­
re Verlängerung des Moratoriums die 
Chancen der Biotechnologie zu stark 
einschränke. Die EKAH kritisierte, dass 
im Erläuternden Bericht nicht nur die 
Funktion des Moratoriums zur Erar­
beitung der fehlenden Risikodaten 

thematisiert wurde, sondern auch 
Änderungsperspektiven mit Blick auf 
den Umgang mit neuen gentechni­
schen Verfahren angedeutet wurden, 
ohne diese Verfahren weiter zu kon­
kretisieren. Weiter enthielt der Erläu­
ternde Bericht nach Auffassung der 
EKAH mehrere Aussagen über Risiken 
und Chancen gentechnischer Verfah­
ren, ohne auf die wissenschaftlichen 
und ethischen Kontroversen um diese 
Aussagen einzugehen, und ohne die 
hierfür vom Gesetzgeber eingesetzten 
beratenden ausserparlamentarischen 
Kommissionen zuvor einzubeziehen.

Artikel 37a Abs. 2 GTG: Parlamentari­
scher Auftrag an den Bundesrat zur 
Regulierung neuer gentechnischer 
Verfahren. In einer Stellungnahme 
vom 1. Juni 2023 legte die EKAH ihre 
detaillierten Überlegungen zur Umset­
zung des parlamentarischen Auftrags 
vor. Sie verwies darauf, dass ein Ge­
setzesvorschlag, der aus dem Auf­
trag von Art. 37a Abs. 2 GTG erfolge, 
verfassungskonform sein müsse, der 
Auftrag aber hohe bis unüberwindbare 
Hürden an eine verfassungsrechtlich 
konforme und wissenschaftlich be­
gründbare Umsetzung stelle. Sowohl 
verfassungsrechtlich als auch natur­
wissenschaftlich sei unbestritten, dass 
die von Art. 37a Abs. 2 GTG genannten 
«neuen Züchtungstechnologien» gen­
technologische Verfahren seien, die zu 
gentechnisch veränderten Erzeugnis­
sen führen. Die EKAH betonte, dass 
Vorschläge, die der Verfassung wider­
sprechen, sich nicht auf Gesetzesstufe 
durchsetzen dürften. Die Einhaltung 
dieses rechtsstaatlichen Grundsatzes 
sei umso zentraler, als die Schweiz nur 
über eine beschränkte Verfassungs­
gerichtsbarkeit verfüge. Unabhängig 
davon, für welche Regulierungsoption 
sich der Gesetzgeber mit Blick auf ein 
«risikobasiertes Zulassungsverfahren» 
entscheide und ob er zwischen ver­
schiedenen gentechnischen Verfahren 
differenzieren werde oder nicht: Der 

Umstand, dass Art. 37a Abs. 2 GTG von 
«neuen Züchtungstechnologien» und 
nicht von «Gentechnik» spreche, ent­
ziehe den Gesetzgebungsauftrag nicht 
dem Geltungsbereich von Art. 120 BV. 
Wollte man bestimmte gentechnische 
Verfahren aus dem Geltungsbereich 
von Art. 120 BV ausnehmen, bedürfte 
es einer Verfassungsänderung.

Die Kommission wies weiter darauf 
hin, dass wenn man für einige der 
gentechnischen Verfahren und deren 
Erzeugnisse vereinfachte Zulassungs­
verfahren anstrebe, auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Daten nachvollzieh­
bar begründet werden müsste, dass 
die mit diesen Verfahren und ihren 
Produkten verbundenen Risiken so 
gering sind, dass eine Vereinfachung 
der Zulassungsverfahren (im Rahmen 
des verfassungsrechtlich Zulässigen) 
gerechtfertigt werden kann. Die in 
Art. 37a Abs. 2 GTG erhobene Forde­
rung nach einem nachgewiesenen 
Mehrwert ist aus Sicht der EKAH in 
einem risikobasierten Zulassungsver­
fahren ein Fremdkörper. Die Umset­
zung, Kriterien für einen Mehrwert 
für Landwirtschaft, Umwelt oder 
Konsumentinnen und Konsumenten 
zu definieren, stosse zudem auf hohe 
bis unüberwindbare Hürden. Sollte 
der Gesetzgeber trotz allen Gegen­
argumenten und Schwierigkeiten an 
einem Mehrwertnachweis festhalten, 
müsse sichergestellt werden, dass die 
Risikobeurteilung normativen Vorrang 
habe und ein nachgewiesener Mehr­
wert keine Risiken für verfassungs­
rechtlich geschützte Rechtsgüter 
kompensieren darf. Weiter hielt die 
EKAH fest, dass sorgfältig abgeklärt 
werden müsste, ob und inwiefern sich 
das Sortenschutzgesetz als Grundlage 
für eine Umsetzung eignet. Der Auftrag 
des Gesetzgebers an den Bundesrat, 
einen Erlassentwurf zu unterbreiten, 
sei weitgehend offen formuliert. Die 
geforderte Risikobasiertheit sei im gel­
tenden Gentechnikgesetz GTG bereits 

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_Stellungnahme_zu_Postulat_20.4211_NR_Chevalley_210217.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_VL_AEnderung_des_GTG__Verlaengerung_des_Moratoriums_zum_IVB_von_GVO_Stellungnahme_210223_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/EKAH_VL_AEnderung_des_GTG__Verlaengerung_des_Moratoriums_zum_IVB_von_GVO_Stellungnahme_210223_Web.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Art._37a_Abs._2_GTG_Stellungnahme_der_EKAH_230601_verabschiedet.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Art._37a_Abs._2_GTG_Stellungnahme_der_EKAH_230601_verabschiedet.pdf
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enthalten und in der Grundidee des 
stufenweisen Vorgehens umgesetzt. 
Dieses stufenweise Vorgehen sei kein 
Verbotsverfahren, sondern diene dem 
Erkenntnisgewinn, indem Hypothesen 
getestet werden könnten bei gleichzei­
tiger Strukturierung des Verfahrens, 
um Risiken möglichst auszuschliessen. 
Aus Sicht der EKAH müsste vor die­
sem Hintergrund auch die Option einer 
Umsetzung von Art. 37a Abs. 2 GTG in 
Betracht gezogen werden, das GTG 
nicht zu revidieren und die bereits im 
GTG verankerten risikobasierten Zulas­
sungsverfahren für alle Verfahren an­
zuwenden. Auch damit wäre aus Sicht 
der EKAH der Gesetzgebungsauftrag 
von Art. 37a Abs. 2 GTG erfüllt.

Neben der Beratung zuhanden des 
Bundesrates und der Bundesverwal­
tung leistete die EKAH auch Einladun­
gen des Parlaments zu Hearings in ih­
rem Mandatsbereich Folge.

Hearing der Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur des Natio-
nalrates (WBK-N) vom 14. Februar 2020 
zur Volksinitiative «Ja zum Tier- und 
Menschenversuchsverbot»: Die EKAH 
war eingeladen worden, sich zur Initi­
ative «Ja zum Tier- und Menschenver­
suchsverbot — Ja zu Forschungswegen 
mit Impulsen für Sicherheit und Fort­
schritt» zu äussern. Die Kommission 
wurde vom Mitglied Samuel Camen­
zind vertreten. Die EKAH war von der 
Bundesverwaltung nicht für die Aus­
arbeitung der Botschaft zuhanden 
des Parlamentes konsultiert worden. 
Da eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der Materie in der kurzen Zeit bis 
zum Hearing nicht möglich war, ent­
schied die Kommission einstimmig, 
dass sich die von Samuel Camenzind 
präsentierten Positionen der EKAH 
auf jene beschränken, die aus frühe­
ren Stellungnahmen abgeleitet werden 
können. Diese Positionen teilten auch 
die aktuellen Mitglieder. Die EKAH 
äusserte sich zur Initiative ablehnend.

Hearing der Kommission für Wissen- 
schaft, Bildung und Kultur des Nati-
onalrates (WBK-N) vom 27. Mai 2021. 
Thema der Anhörung waren die «Chan-
cen und Risiken der Gentechnik im Au-
sserhumanbereich», unter besonderer 
Berücksichtigung neuer Technologien 
(Gene Editing/CRISPR), vor dem Hin­
tergrund der Verlängerung des Gen­
technik-Moratoriums in der Schweiz. 
Die EKAH war eingeladen, ihre Über­
legungen zu präsentieren. Das Mitglied 
Matthias Mahlmann vertrat den Präsi­
denten und präsentierte die Positionen, 
die die EKAH im Rahmen ihres Berichts 
zum Postulat Chevalley 20.4211 erarbei­
tet hatte, sowie ihre Stellungnahme zur 
Moratoriumsverlängerung.

3.3 Vollzugsberatung

In Art. 23 Abs. 3 GTG wird die EKAH 
beauftragt, den Bundesrat und die 
nachfolgenden Behörden im Bereich 
der ausserhumanen Gen- und Biotech­
nologie nicht nur bei der Rechtsetzung, 
sondern in exemplarischen Fällen 
auch beim Vollzug von Bundesrecht 
zu beraten. Das Mandat umfasst die 
Beurteilung von Gesuchen für den 
Umgang mit gentechnisch veränderten 
Organismen (GVO) in geschlossenen 
Systemen (z. B. im Labor oder in Ge­
wächshäusern) und für die Freisetzung 
in die Umwelt. (Solange das Morato­
rium für die kommerzielle Freisetzung 
von GVO in die Umwelt gilt, betrifft 
dies nur Gesuche um versuchsweise 
Freisetzungen.) Ebenso gehören Ge­
suche zum Inverkehrbringen (d. h. Im­
port und Auf-den-Markt-Bringen) von 
GVO-Lebens- und Futtermitteln dazu. 
Gemäss Art. 83 der Verordnung über 
die Erfindungspatente kann sich die 
EKAH auch zu Anträgen zur Patentie­
rung von Gegenständen oder Verfah­
ren äussern, die möglicherweise die 
Würde der Kreatur verletzen. Die für 
die jeweiligen Verfahren zuständigen 
Bundesbehörden unterbreiten die ein­
gegangenen Gesuche der EKAH. Die 

EKAH entscheidet sodann, ob ein Fall 
aus ethischer Sicht von besonderer Be­
deutung ist und ob sie dazu Stellung 
nimmt. 

Der Zugang zu den Gesuchsunterla­
gen dient der EKAH nicht nur dazu, 
Einzelfälle zu prüfen, sondern auch 
dazu, anhand von Einzelfällen früh­
zeitig auf Entwicklungen und Auswir­
kungen neuer Technologien und ihrer 
Anwendungen aufmerksam zu werden, 
um diese auch losgelöst vom Einzelfall 
unter dem Blickwinkel der Rechtsset­
zungsberatung zu diskutieren und zu 
bearbeiten. 

Beurteilt die EKAH ein konkretes Ge­
such, bewegt sich ihre Stellungnahme 
deshalb in vielen Fällen zugleich auf 
zwei Ebenen: Auf der einen Ebene 
spricht die Kommission Empfehlungen 
zur Vollzugsberatung aus, die auf der 
Grundlage des geltenden Rechts direkt 
umsetzbar wären. Die Vollzugsbehörde 
kann sich, sofern sie die begründeten 
Positionen der EKAH nachvollzieht, 
in einem solchen Fall in ihrem Ent­
scheid direkt auf die beratende Stel­
lungnahme der EKAH berufen. Es kann 
jedoch auch sein, dass die geltenden 
rechtlichen Grundlagen es in einem 
konkreten Fall der Entscheidbehörde 
nicht erlauben, die Empfehlungen der 
EKAH zu berücksichtigen. Dies ist dann 
der Fall, wenn sich erst anhand eines 
Gesuchs zeigt, dass jede zulässige 
Auslegung der geltenden rechtlichen 
Regelungen zu einem Entscheid der 
Vollzugsbehörde führt, der aus Sicht 
der EKAH ethisch nicht vertretbar 
ist. In einem solchen Fall richten sich 
die Empfehlungen der EKAH nicht an 
die Vollzugsbehörde, sondern an den 
Gesetz- oder Verordnungsgeber. Er 
wird durch die Stellungnahme darauf 
aufmerksam gemacht, dass aus Sicht 
der EKAH Handlungsbedarf besteht. 
Die Stellungnahme bewegt sich in 
diesen Aspekten auf der Ebene der 
Rechtsetzungsberatung. Sie weist den 
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Gesetz- bzw. Verordnungsgeber darauf 
hin, tätig zu werden, um in vergleichba­
ren künftigen Fällen ethisch vertretbare 
Entscheide zu ermöglichen. 

Die EKAH prüft alle Gesuche, die ihr 
vorgelegt werden, ob sie aus Sicht der 
Ethik neue oder paradigmatische Fra­
gen aufwerfen. Nachfolgend werden 
aber nur jene Gesuche aufgeführt, zu 
denen sich die EKAH in einer Stellung­
nahme geäussert hat. 

3.3.1 Gesuche um Freisetzungen 
gentechnisch veränderter oder 
gebietsfremder Organismen in 
die Umwelt

Das Verfahren zur Beurteilung und 
Erteilung von Bewilligungen für Frei­
setzungsgesuche mit gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) sowie 
gebietsfremden Organismen liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesam­
tes für Umwelt BAFU. Es ist auch für 
Ausnahmebewilligungen nach Art. 15 
Abs. 2 der Verordnung über den Um­
gang mit Organismen in der Umwelt 
(Freisetzungsverordnung, FrSV) für 
den Umgang mit verbotenen invasi­
ven gebietsfremden Organismen in der 
Umwelt zuständig. Das BAFU führt ein 
Verzeichnis über alle Freisetzungsge­
suche, in dem es über den Stand der 
Verfahren und die Entscheide infor­
miert. Stellungnahmen der EKAH zu 
Gesuchen dürfen erst nach Abschluss 
des Verfahrens veröffentlicht werden.

Gesuche um kommerzielle Freisetzung 
von GVO in die Umwelt wurden keine 
eingereicht. Der kommerzielle Anbau 
von GVO in der Landwirtschaft, Forst­
wirtschaft oder im Gartenbau unter­
liegt weiterhin dem Moratorium. Im 
November 2005 wurde aufgrund ei­
ner Volksabstimmung ein begrenztes 
Verbot bis 2007 verankert. Seither er­
neuerte das Parlament das Moratori­
um mehrmals. Ende 2021 war das im 
Rahmen der Agrarpolitik verankerte 

Moratorium abgelaufen. Im März 2022 
verlängerte das Parlament das Mora­
torium erneut bis Ende 2025. In der 
Übergangsbestimmung Art. 37a Abs. 2 
GTG beauftragte es den Bundesrat zu­
gleich damit, «der Bundesversamm­
lung spätestens bis Mitte 2024 einen 
Erlassentwurf für eine risikobasierte 
Zulassungsregelung [zu unterbreiten] 
für Pflanzen, Pflanzenteile, Saatgut und 
anderes pflanzliches Vermehrungsma­
terial zu landwirtschaftlichen, garten­
baulichen oder waldwirtschaftlichen 
Zwecken, die mit Methoden der neuen 
Züchtungstechnologien gezüchtet wur­
den, denen kein transgenes Erbmaterial 
eingefügt wurde und die gegenüber 
den herkömmlichen Züchtungsmetho­
den einen nachgewiesenen Mehrwert 
für die Landwirtschaft, die Umwelt 
oder die Konsumentinnen und Kon­
sumenten haben.»

Gesuche um versuchsweise Frei
setzung von GVO in die Umwelt

Vom Moratorium ausgenommen ist 
die versuchsweise Freisetzung zu 
Forschungszwecken. Während der 
Berichtsperiode 2020 – 2023 unterbrei­
tete das BAFU der EKAH mehrere neue 
Gesuche für Freisetzungsversuche zur 
Stellungnahme, wie auch die jährlichen 
Zwischenberichte und Versuchspläne 
zu laufenden Versuchen und die Berich­
te über abgeschlossene Versuche, die 
noch unter Nachbeobachtung stehen. 
Alle Freisetzungsversuche fanden auf 
der Protected Site von Agroscope Re­
ckenholz, Zürich, statt. 

Gesuch B20002: Verwendung von 
gentechnisch veränderten Kontroll-
Weizenlinien im laufenden Freiset-
zungsversuch B18001 mit gentech-
nisch verändertem Sommerweizen. 
Im März 2019 hatte das BAFU den 
Versuch B18001 bewilligt.13 Die EKAH 
verzichtete auf eine Stellungnahme 
zum ergänzenden Gesuch B20002. Am 
31. März 2021 wurde die Verwendung 

13	 Stellungnahme der EKAH zum Gesuch B18001 

vom 13. Dezember 2018.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/fachinformationen/freisetzungsversuche.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/fachinformationen/freisetzungsversuche.html
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2016-2019/B18001_GV-Sommerweizen__UZH__Stellungnahme_EKAH_181213.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2016-2019/B18001_GV-Sommerweizen__UZH__Stellungnahme_EKAH_181213.pdf
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der Kontrollweizenlinien bewilligt. 
Am selben Tag informierte das BAFU, 
dass die Gesuchsteller den GV-Weizen 
bereits Tage zuvor, am 26. März 2021, 
ohne Vorliegen der Bewilligung auf 
dem Versuchsgelände der Protected 
Site ausgesät hatten. Das BAFU verfüg­
te daraufhin zusätzliche Schutzmass­
nahmen für die unbewilligte Aussaat. 
Die EKAH erhielt Gelegenheit, sich 
zu diesen Massnahmen zu äussern. 
Die Mitglieder verzichteten auf eine 
Stellungnahme zu den Massnahmen, 
brachten aber gegenüber dem BAFU 
ihre Besorgnis über den Vorfall zum 
Ausdruck. Es handelte sich aus Sicht 
der EKAH um einen Bruch rechtlicher 
Normen. Denke man an vergleichbare 
Fälle in anderen Rechtsgebieten, etwa 
die Erstellung eines illegalen Zauns, 
dann werde verlangt, dass dieser Zaun 
abgebrochen werde. Auch ein ver­
gleichbares Vorgehen bei Tierversu­
chen wäre nicht denkbar. Weshalb man 
hier anders vorgegangen ist, ist aus 
Sicht der EKAH schwer verständlich.

Gesuch B22001 um versuchsweise 
Freisetzung von GV-Impfstoff gegen 
aviäre Influenza (H5N1) bei Zootieren: 
Die EKAH begrüsste mit Stellungnah­
me vom 10. Februar 2023 den Versuch, 
wenn die Risiken sowohl für die Tiere 
als auch für die Umwelt so weit aus­
geschlossen werden können, wie von 
den beiden Referenten bekräftigt. Dies 
erstens vor dem Hintergrund, dass 
die Belastung der Tiere sehr hoch 
ist, wenn Massnahmen gegen eine 
Verbreitung der aviären Influenza er­
griffen werden müssen; sei dies durch 
die Haltungsbedingungen aufgrund 
einer wildvogelgeschützten Unter­
bringung, unter Quarantäne für nicht 
infizierte Tiere oder die Keulung von 
infizierten Tieren bei einem Ausbruch 
der Vogelgrippe. Zweitens könnte der 
Ansatz eine Chance darstellen, einen 
Beitrag zur Bekämpfung des Biodiversi­
tätsverlusts zu leisten. Die EKAH nahm 
das Gesuch zum Anlass, aus ethischer 

Sicht vertiefter über eine Verantwor­
tung des Staates nachzudenken, um 
auch im Bereich der Entwicklung und 
Produktion von Veterinärimpfstoffen 
(auch GV-Veterinärimpfstoffen) Anrei­
ze zu schaffen, wenn hohe Güter wie 
etwa Arten- und Biodiversitätsschutz 
betroffen sind, aber wirtschaftliche In­
teressen fehlen. (siehe hierzu auch Ziff. 
3.1.2) – Der Versuch wurde vom BAFU 
am 18. April 2023 bewilligt.

Gesuch B23002 um versuchsweise Frei-
setzung von GV-Gerstenlinien Crispr/
Cas9: Die EKAH nahm gegenüber dem 
BAFU mit Schreiben vom 5. Dezember 
2023 zum Gesuch Stellung. Der Ent­
scheid des BAFU war Ende der Legis­
latur noch hängig.

Gesuche um versuchsweise  
Freisetzung von gebietsfremden 
Wirbellosen

Der EKAH wurden während der Be­
richtsperiode auch Gesuche um ver­
suchsweise Freisetzungen von ge­
bietsfremden wirbellosen Organismen 
vorgelegt. Die Kommission nahm zu 
einem Gesuch Stellung:

Gesuch B21002 um versuchsweise Frei-
setzung von sterilisierten gebietsfrem-
den Tigermücken (Aedes albopictus) an 
verschiedenen Standorten im Kanton 
Tessin. Die EKAH anerkannte in ihrer 
Stellungnahme vom 17. Februar 2022 
ausdrücklich das hohe Ziel des Ver­
suchs, einen Beitrag zur Reduktion der 
Risiken zu leisten, die von Tigermücken 
als potentiellen Vektoren für die Über­
tragung schwerwiegender Krankheiten 
ausgehen. Die Kommission brachte 
denn auch keine grundsätzlichen Ein­
wände gegen eine Durchführung des 
Versuchs vor, unterbreitete aber einige 
Überlegungen zuhanden der Bewilli­
gungsbehörde: Sie empfahl, dass die 
Gesuchsteller die Darlegung der Wirk­
samkeit der Bestrahlung anhand von 
Daten aus anderen Versuchen und 

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Stn_zum_Vollzug/B22001_Gesuch_um_Freisetzungsversuch_mit_GV-Impfstoff_gegen_aviaere_Influenza_bei_Zootieren_Stellungnahme_EKAH_230210.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Stn_zum_Vollzug/B22001_Gesuch_um_Freisetzungsversuch_mit_GV-Impfstoff_gegen_aviaere_Influenza_bei_Zootieren_Stellungnahme_EKAH_230210.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/stellungnahmen_2020-2023/Stn_zum_Vollzug/B21002_Freisetzungsversuch_Tigermuecken_Stellungnahme_EKAH_220217.pdf
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deren Methoden vertiefter erläutern. 
Sie bedauerte, dass im Gesuch ein Be­
zug zur auch international geführten 
ethischen Diskussion um die Freiset­
zung sterilisierter Mücken fehlte und 
dass diese Überlegungen mit Blick 
auf die Freilassung steriler Insekten 
in der Schweiz nicht grundsätzlicher 
thematisiert wurden. Ebenfalls fehlten 
aus Sicht der Kommissionsmitglieder 
Ausführungen dazu, wie die von den 
Versuchen betroffene Bevölkerung an 
den Standorten im Kanton Tessin in­
formiert und in die Entscheidfindung 
einbezogen wird. 

Das BAFU bewilligte das Gesuch am 
5. April 2022. Die Bewilligungsinha­
ber konnten den für 2022 und 2023 
bewilligten Versuch wegen fehlender 
Ressourcen jedoch erst verzögert be­
ginnen und beantragten im Herbst 2023 
eine Verlängerung für 2024. Die EKAH 
verzichtete auf eine weitere Stellung­
nahme zur Verlängerung.

Gesuche um Ausnahmebewilligung 
nach Art. 15 Abs. 2 FrSV für verbote-
ne invasive gebietsfremde Organis-
men in der Umwelt und Ausnahme-
bewilligung nach Art. 15 Abs. 2 und 
Anhang 2 FrSV

Der EKAH wurden während der Be­
richtsperiode mehrere Gesuche um 
eine Ausnahmebewilligung für die 
Haltung von Rotwangen-Schmuck­
schildkröten zur Stellungnahme un­
terbreitet. Die Freisetzungsverordnung 
(FrSV) verbietet seit 2008 den Umgang 
mit Rotwangen-Schmuckschildkröten, 
weil es sich um invasive gebietsfremde 
Tiere handelt, die der einheimischen 
Artenvielfalt schaden. Private Halter 
müssen ihre Tiere deshalb an eine re­
gistrierte Auffangstation übertragen. 
Diese müssen das BAFU um eine Aus­
nahmebewilligung nach Art. 15 Abs. 2 
und Anhang 2 der FrSV ersuchen. Die 
EKAH hatte ihre grundsätzlichen Über­
legungen und Bedenken zum Umgang 

mit invasiven gebietsfremden Lebe­
wesen in einer Stellungnahme vom 
15. Oktober 201514 zur «Strategie der 
Schweiz zur Eindämmung invasiver 
gebietsfremder Arten» dargelegt. Da 
die neuen Gesuche aus ethischer Sicht 
keine zusätzlichen Fragen aufwerfen, 
verzichtete die EKAH auf weitere Stel­
lungnahmen.

3.3.2 Gesuche um Inverkehr­
bringen von GV-Lebens- und 
Futtermitteln sowie GV-Veteri­
närimpfstoffen

Die Zuständigkeit für das Verfahren und 
die Erteilung von Bewilligungen zum 
Inverkehrbringen von gentechnisch 
veränderten Lebens- und Futtermitteln 
richtet sich nach dem Gentechnikrecht 
und der Freisetzungsverordnung sowie 
produktspezifisch nach dem entspre­
chenden Produkterecht. 

Gesuche um das Inverkehrbringen 
von gentechnisch veränderten  
GVO-Erzeugnissen für Lebensmittel

In der Berichtsperiode wurden der 
EKAH keine Gesuche zur Stellungnah­
me unterbreitet. 

Für die Bewilligungsverfahren von Ge­
suchen für die Verwendung von GVO 
in Lebensmitteln ist das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär­
wesen BLV zuständig. Das BLV führt 
eine Liste der Gesuche und Bewilligun­
gen für GVO-Erzeugnisse.

Toleranz von Spuren von GVO  
in Lebensmitteln

In der Berichtsperiode erhielt die EKAH 
keine Anträge zur Aufnahme in die Lis­
te der Toleranzen für GVO-Spuren zur 
Stellungnahme.

Auch für die Verfahren zur Gewährung 
von Toleranzen von Spuren von GVO 
in Lebensmitteln ist das BLV zuständig. 

14	  Stellungnahme der EKAH vom 15. Oktober 2015 

zur «Strategie der Schweiz zur Eindämmung in­

vasiver gebietsfremder Arten» (Anhörungsent­

wurf).

C://Users/U80718818/Downloads/d-gvo-bewilligungsliste.pdf
C://Users/U80718818/Downloads/d-gvo-bewilligungsliste.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/stellungnahmen/151015_EKAH-Stellungnahme_zur_Strategie_invasive_gebietsfremde_Arten_Anhoerung.pdf
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Art. 32 der Lebensmittel- und Ge­
brauchsgegenständeverordnung (LGV) 
und Art. 6 der Verordnung des Eidge­
nössischen Departements des Innern 
über gentechnisch veränderte Lebens­
mittel (VGVL) regeln die Voraussetzun­
gen, unter welchen unbeabsichtigte 
Spuren nicht bewilligter GVO toleriert 
werden können. Toleriert werden kön­
nen nur gentechnisch veränderte Pflan­
zen, die vom BLV genehmigt wurden 
und in Anhang 2 der VGVL gelistet sind. 
Die Regelung betrifft unbeabsichtigte 
Spuren bis zu einem Anteil von 0,5 % 
Mass-prozent. Die betroffenen Händler 
bzw. Produzenten müssen belegen kön­
nen, dass sie die geeigneten Massnah­
men zur Vermeidung solcher Spuren 
getroffen haben. 

Gesuche um Inverkehrbringen von 
gentechnisch veränderten Futter-
mitteln und Saatgut und Anträge auf 
Toleranz von GVO-Spuren in Futter-
mitteln

Während der Berichtsperiode wurden 
der EKAH weder Bewilligungsgesuche 
noch Anträge zur Aufnahme in die Liste 
von Toleranzen für Spuren von GVO zur 
Stellungnahme vorgelegt.

Für die Gesuchsbearbeitung im Be­
reich von Futtermitteln und Saatgut 
ist das Bundesamt für Landwirtschaft 
BLW zuständig. Dass keine Gesuche 
vorgelegt wurden, ist darauf zurück­
zuführen, dass das BLW Einzelfutter­
mittel, die nach Art. 62 Abs. 4 der Fut­
termittelverordnung (FMV) bereits im 
Ausland bewilligt sind und nicht aus 
vermehrungsfähigen gentechnisch 
veränderten Organismen bestehen 
oder solche enthalten, in die GVO-Fut­
termittelliste aufnehmen kann, sofern 
das ausländische Zulassungsverfah­
ren dem schweizerischen äquivalent 
ist. Saatgut darf nach Art. 14a Abs. 3 
der Vermehrungsmaterial-Verordnung 
ohne Bewilligung in Verkehr gebracht 
werden, wenn es bis höchstens 0,5 % 

mit GVO verunreinigt ist, deren Spuren 
in Lebens- und Futtermitteln toleriert 
werden.

Das Bundesamt für Landwirtschaft in­
formiert über zugelassene und tolerier­
te GVO als Futtermittel in der Schweiz 
auf https://www.blw.admin.ch/blw/de/
home/nachhaltige-produktion/gentech­
nologie/gvo-bei-futtermittel.html.

Gesuche um Inverkehrbringen  
gentechnisch veränderter Veterinär
impfstoffe

Für die Bearbeitung der Gesuche um 
Inverkehrbringen von Veterinärimpf­
stoffen ist das Institut für Virologie 
und Immunologie IVI des BLV zustän­
dig. Die Umweltbeurteilung obliegt 
dem BAFU. Der EKAH wurden in der 
Berichtsperiode zwei Gesuche um 
Neuzulassung von GVO enthaltenden 
Impfstoffen für Hühner vorgelegt: Der 
erste Impfstoff Prevexxion RN soll bei 
Eintagsküken die Mortalität und klini­
schen Anzeichen reduzieren, sowie Lä­
sionen, welche durch Marek Disease 
Viren verursacht werden. Der zweite 
Impfstoff Prevexxion RN + HVT + IBD 
soll ebenfalls bei Eintagsküken einge­
setzt werden, um die Mortalität und 
klinischen Anzeichen zu verhindern 
und die Läsionen zu reduzieren, die 
durch Marek Disease Viren verursacht 
werden. Zudem soll der Impfstoff die 
Eintagesküken auch vor dem IBD-Virus 
(auch bekannt als Gumboro-Krankheit) 
schützen. Die EKAH verzichtete bei bei­
den Gesuchen auf eine Stellungnah­
me, beschloss aber, damit verbundene 
ethische Fragen (beispielsweise die 
Haltungsbedingungen der Küken, die 
eine Impfung notwendig machen, lang­
fristige Wirksamkeit des Impfstoffs und 
Kennzeichnung) als Grundlagenthema 
zu bearbeiten (siehe Ziff. 3.1.2) 

3.3.3 Gesuche betreffend den 
Umgang mit GVO im geschlosse­
nen System

Die EKAH hat die Möglichkeit, in alle 
Gesuche um Umgang mit GVO im 
geschlossenen System (z. B. im La­
bor oder Gewächshaus) Einsicht zu 
erhalten. Die Kontaktstelle Biotech­
nologie des Bundes, die das Ein- und 
Ausgangsportal für alle Meldungen 
und Bewilligungsgesuche bildet, in­
formiert die Geschäftsstelle über die 
eingehenden Gesuche. Die EKAH hat 
auch während dieser Berichtsperio­
de auf Stellungnahmen zu konkreten 
Gesuchen im geschlossenen System 
verzichtet. Die Informationen über die 
Gesuche und Meldungen von Tätigkei­
ten im Labor dienen jedoch – wie auch 
die Gesuche um Freisetzungen oder 
Inverkehrbringen von GVO – dazu, Ein­
blick in Forschungsentwicklungen zu 
gewinnen und auf damit verbundene 
ethische Fragestellungen frühzeitig 
aufmerksam zu werden. Grundsätz­
liche Fragen werden im Rahmen von 
Grundlagenberichten oder im Kontext 
von Rechtssetzungsvorlagen aufge­
griffen.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/456/de#annex_2
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
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4 Publikationen

4.1 EKAH-Berichte

Die EKAH veröffentlicht ihre Grundla­
genberichte, wenn sie ein Thema be­
treffen, das eine breitere Öffentlichkeit 
anspricht, nicht nur elektronisch, son­
dern auch als gedruckte und bebilder­
te Broschüre. Richten sie sich an ein 
kleineres Fachpublikum, werden die 
Berichte nur elektronisch und in einem 
schwarz-weissen Layout ohne Bilder 
in der sog. «grauen Reihe» publiziert.

Die bebilderten Berichte, die sich an ein 
breiteres Publikum wenden, werden in 
der Regel auf Deutsch, Französisch, Ita­
lienisch und Englisch veröffentlicht. Die 
Berichte der «grauen Reihe» werden in 
der Regel auf Deutsch und Französisch 
übersetzt, bei Bedarf auch auf Englisch. 
Auf Italienisch wird mindestens eine 
Kurzfassung erstellt.

Die EKAH veröffentlicht alle ihre Grund­
lagenberichte. Literaturstudien und 
Gutachten, die in ihrem Auftrag ent­
standen sind, publiziert sie ebenfalls. 
Stellungnahmen zu Rechtsetzungspro­
jekten stellt sie auf ihrer Website zur 
Verfügung, soweit sie sich auf öffent­
lich zugängliche Dokumente beziehen; 
Stellungnahmen zu Gesuchen werden 
veröffentlicht, sobald eine Verfügung 
der Bewilligungsbehörde vorliegt.

Alle diese Texte stehen auf www.ekah.
admin.ch zum kostenlosen Download 
zur Verfügung. 

Digitale genetische 
Informationen und die 
Idee des Access and 
Benefit Sharing 
(März 2020)

1

Digitale 
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Eidgenössische Ethikkommission 
für die Biotechnologie im 
Ausserhumanbereich EKAH

Klimawandel, Land­
wirtschaft und die  
Rolle der Biotechno­
logie (Oktober 2022)

Xenotransplantation. 
Neue Möglichkeiten, 
neue ethische Fragen? 
(November 2023)

Kurzbeschriebe des Inhalts siehe Ziff. 
3.1.1.

Bericht der Eidgenössischen 

Ethikkommission für die 

Biotechnologie im 

 Ausserhumanbereich (EKAH)

Klimawandel,
 Landwirtschaft
und die Rolle der
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4.2 Buchreihe «Beiträge zur 
Ethik und Biotechnologie»

In der Reihe “Beiträge zur Ethik und Bio­
technologie” veröffentlicht die EKAH 
Expertenberichte, die in ihrem Auftrag 
verfasst wurden und für einen breiteren 
Kreis von Interesse sind. Diese Exper­
tenberichte liefern Grundlagen für die 
Auseinandersetzung mit den ethischen 
Aspekten der Biotechnologie und die­
nen als Arbeitspapiere der EKAH. Sie 
werden nur in der Sprache veröffent­
licht, in der sie verfasst wurden.

In der Berichtsperiode ist erschienen:

Otto Schäfer, Digitale 
Sequenzinformatio­
nen. Ethische Fragen 
der Patentierung ge­
netischer Ressourcen 
und des Eigentums an 
digitalisierten Sequen­
zinformationen, 2020.
Band 13 der Buchreihe,
in deutscher Sprache,
BBL-Artikel-Nummer 
810.014.d; ISBN  
978-3-906211-70-1

Band 13 befasst sich mit dem Eigentum 
an digitalisierten Gensequenzen und 
genetischen Ressourcen überhaupt. 
Verfügungs- und Ausschliessungsrech­
te an genetischen Ressourcen, speziell 
die Patentierung, sind seit Jahrzehn­
ten kontrovers. Neu dagegen ist die 
ethische Beschäftigung mit digitalen 
Sequenzinformationen (DSI), also 
elektronisch gespeicherten, «immate­
riellen» Entsprechungen genetischer 
Ressourcen. Sind sie im Hinblick auf 
Eigentumsrechte genauso zu behan­
deln wie genetische Ressourcen im 
biochemischen Sinne? Oder haben sie 
einen anderen Status? Im Zentrum der 
Betrachtung steht das Nagoya-Proto­
koll mit seinem Grundsatz «freier Zu­
gang und Vorteilsausgleich». Gilt die­
ser Grundsatz auch für DSI, und wenn 

ja, wie lässt sich seine Praktikabilität 
verbessern? Um sich dieser speziellen 
Problematik mit den nötigen Grundla­
gen zu nähern, werden zunächst das 
Eigentum in der westlichen Tradition, 
dann der Gemeinbesitz in Ländern 
des Südens, schliesslich die Idee des 
gemeinsamen Erbes der Menschheit 
philosophisch und vergleichend kul­
turgeschichtlich dargestellt. Dieser 
interkulturelle Ansatz zeigt sich auch 
in dem normativ zu Grunde gelegten 
Konzept der Befähigungsgerechtigkeit 
(capability approach).

Zum Autor:
Otto Schäfer ist Pflanzenökologe und 
reformierter Theologe. Seine Arbeits­
gebiete sind die Umweltethik, sowie 
interdisziplinäre und kulturgeschichtli­
che Fragestellungen des Naturverhält­
nisses. Er ist Mitglied der EKAH.

Herwig Grimm und 
Christian Dürnberger, 
Genome Editing und 
Gentherapie in der 
Veterinärmedizin. Ein 
ethisches Gutachten, 
2021.
Band 14 der Buchreihe,
in deutscher Sprache,
BBL-Artikel-Nummer 
810.015.d; ISBN  
978-3-906211-74-9

Band 14 befasst sich mit Genome 
Editing Verfahren in der Veterinär­
medizin. Er klärt, welche genthera­
peutischen Massnahmen zukünftig 
möglich sind bzw. aktuell angestrebt 
werden und zielt auf ein besseres 
Verständnis der Vor- und Nachteile 
dieser Anwendungen in moralischer 
Hinsicht ab. Hierbei erfolgt nicht nur 
eine ethische Diskussion wesentlicher 
Kriterien und normativer Bezugspunk­
te veterinärmedizinischer Praxis, es 
wurde auch eine Befragung durch­
geführt: Wie schätzen Expertinnen 
und Experten, die im Feld der neuen 

Verfahren forschen, die Entwicklungen 
in den verschiedenen Bereichen der 
Mensch-Tier-Beziehung ein? Welche 
Szenarien erscheinen ihnen in mora­
lischer Perspektive wünschenswert? 
Welche lehnen sie ab? Das Gutachten 
zeigt, dass die Diskussion von Genome 
Editing in der Veterinärmedizin über 
Fragen des tierlichen Wohlbefindens 
hinausgeht. Inwieweit führen die neuen 
Verfahren zu einer Stabilisierung der 
Instrumentalisierung von Tieren? Kon­
krete Anwendungen lassen sich dem­
nach nicht von grundsätzlichen Fragen 
der Mensch-Tier-Beziehung trennen. 
Die neuen Technologien werfen neues 
Licht auf bestehende Dynamiken.

Zu den Autoren:
Herwig Grimm ist Professor am 
Messerli Forschungsinstitut der Vete­
rinärmedizinischen Universität, Medi­
zinischen Universität und Universität 
Wien und dort Leiter der Abteilung 
Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Zu 
seinen Forschungsgebieten gehören 
die Tierethik, die veterinärmedizinische 
Ethik sowie Grundlagen- und Metho­
denfragen der angewandten Ethik.

Christian Dürnberger ist Post-Doc 
am Messerli Forschungsinstitut, Abtei­
lung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind 
ethische Fragen der Landwirtschaft 
und veterinärmedizinische Ethik

Teea Kortetmäki,  
Agriculture and Clima­
te Change. Ethical  
Considerations, 2022.
Band 15 der Buchreihe,
in englischer Sprache,
BBL-Artikel-Nummer 
810.016.eng; ISBN  
978-3-906211-79-4

Band 15 ist in englischer Sprache ver­
fasst und befasst sich mit den ethi­
schen Fragen, die sich an der Schnitt­
stelle von Klimawandel, Klimaschutz 

Beiträge zur
Ethik und Biotechnologie | 13

«In der Reihe «Beiträge zur Ethik und Biotechnologie» erschei-
nen Expertenberichte, die im Auftrag der Eidgenössischen 
Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbe-
reich EKAH verfasst wurden. Sie liefern Grundlagen für die 
Auseinandersetzung mit den ethischen Aspekten der Biotech-
nologie und dienen als Arbeitspapiere der EKAH.» 
Dieser Band befasst sich mit dem Eigentum an digitalisierten 
Gensequenzen und genetischen Ressourcen überhaupt. Ver-
fügungs- und Ausschliessungsrechte an genetischen Ressour-
cen, speziell die Patentierung, sind seit Jahrzehnten kontrovers. 
Neu dagegen ist die ethische Beschäftigung mit digitalen Se-
quenzinformationen (DSI), also elektronisch gespeicherten, 
«immateriellen» Entsprechungen genetischer Ressourcen. Sind 
sie im Hinblick auf Eigentumsrechte genauso zu behandeln wie 
genetische Ressourcen im biochemischen Sinne? Oder haben 
sie einen anderen Status? Im Zentrum der Betrachtung steht 
das Nagoya-Protokoll mit seinem Grundsatz «freier Zugang 
und Vorteilsausgleich». Gilt dieser Grundsatz auch für DSI, und 
wenn ja, wie lässt sich seine Praktikabilität verbessern? Um 

Digitale Sequenz­
informationen
Ethische Fragen der Patentierung genetischer Ressourcen und 
des Eigentums an digitalisierten Sequenzinformationen

Otto Schäfer
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sich dieser speziellen Problematik mit den nötigen Grundla-
gen zu nähern, werden zunächst das Eigentum in der westli-
chen Tradition, dann der Gemeinbesitz in Ländern des Südens, 
schliesslich die Idee des gemeinsamen Erbes der Menschheit 
philosophisch und vergleichend kulturgeschichtlich dargestellt. 
Dieser interkulturelle Ansatz zeigt sich auch in dem normativ zu 
Grunde gelegten Konzept der Befähigungsgerechtigkeit (capa-
bility approach). 
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In der Reihe «Beiträge zur Ethik und Biotechnologie» erscheinen 
Expertenberichte, die im Auftrag der Eidgenössischen Ethik-
kommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich 
EKAH verfasst wurden. Sie liefern Grundlagen für die Ausei-
nandersetzung mit den ethischen Aspekten der Biotechnologie 
und dienen als Arbeitspapiere der EKAH.
Dieser Band befasst sich mit Genome Editing Verfahren in der 
Veterinärmedizin. Er klärt, welche gentherapeutischen Massnah-
men zukünftig möglich sind bzw. aktuell angestrebt werden und 
zielt auf ein besseres Verständnis der Vor- und Nachteile dieser 
Anwendungen in moralischer Hinsicht ab.
Hierbei erfolgt nicht nur eine ethische Diskussion wesentlicher 
Kriterien und normativer Bezugspunkte veterinärmedizinischer 
Praxis, es wurde auch eine Befragung durchgeführt: Wie schät-
zen Expertinnen und Experten, die im Feld der neuen Verfahren 
forschen, die Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen 
der Mensch-Tier-Beziehung ein? Welche Szenarien erscheinen 
ihnen in moralischer Perspektive wünschenswert? Welche leh-
nen sie ab?
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Genome Editing und 
Gentherapie in der 
Veterinärmedizin
Ein ethisches Gutachten.

Herwig Grimm und Christian Dürnberger

Das Gutachten zeigt, dass die Diskussion von Genome Editing 
in der Veterinärmedizin über Fragen des tierlichen Wohlbefin-
dens hinausgeht. Inwieweit führen die neuen Verfahren zu einer 
Stabilisierung der Instrumentalisierung von Tieren? Konkrete 
Anwendungen lassen sich demnach nicht von grundsätzlichen 
Fragen der Mensch-Tier-Beziehung trennen. Die neuen Techno-
logien werfen neues Licht auf bestehende Dynamiken.

The volumes in the series Contributions to Ethics and Biotech-
nology are expert reports commissioned by the ECNH. They 
contain principles for addressing the ethical aspects of biotech-
nology and serve as working papers for the ECNH.

This volume examines the ethical issues that arise at the in-
tersection of climate change, climate action, and agriculture. 
Climate change impacts will threaten agricultural production, 
food security, and food quality around the world and require 
large-scale adaptation measures in agriculture. Simultane-
ously, the significance of food related climatic emissions calls 
for systemic transformations that will change how we eat and 
will have far-reaching socioeconomic and cultural impacts. To 
understand the ethical dimensions of this complex issue, the 
report draws on food and agricultural ethics as well as interdisci-
plinary food system studies to provide a synthesis of agricultural 
and food ethics in times of climate change and different ways in 
which these questions can be approached. The report argues 
for the importance of adopting a food systems wide perspective 
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Agriculture 
and Climate Change

Ethical Considerations

Teea Kortetmäki

on addressing climate change in order to understand the diver-
sity and nature of related ethical questions and of appropriate 
solutions.

Contributions to 
Ethics and Biotechnology | 15
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und Landwirtschaft stellen. Die Aus­
wirkungen des Klimawandels werden 
die landwirtschaftliche Produktion, 
die Lebensmittelsicherheit und die 
Lebensmittelqualität weltweit bedro­
hen und erfordern gross angelegte 
Anpassungsmassnahmen in der Land­
wirtschaft. Gleichzeitig erfordert die 
Bedeutung der lebensmittelbedingten 
Klimaemissionen einen Systemwandel, 
der die Art und Weise, wie wir uns er­
nähren, verändern und weitreichende 
sozioökonomische und kulturelle Aus­
wirkungen haben wird. Um die ethi­
schen Dimensionen dieses komplexen 
Themas zu verstehen, stützt sich der 
Bericht auf die Lebensmittel- und Ag­
rarethik sowie auf interdisziplinäre Stu­
dien zum Lebensmittelsystem, um eine 
Synthese der Agrar- und Lebensmitte­
lethik in Zeiten des Klimawandels und 
verschiedene Ansätze für diese Fragen 
zu bieten. Der Bericht plädiert dafür, 
bei der Bewältigung des Klimawandels 
eine Perspektive einzunehmen, die das 
gesamte Lebensmittelsystem umfasst, 
um die Vielfalt und die Art der damit 
verbundenen ethischen Fragen und an­
gemessenen Lösungen zu verstehen.

Zur Autorin:
Teea Kortetmäki ist Wisdom Fellow 
und Postdoc-Forscherin an der Uni­
versität Jyväskyla JYU (Finnland). Sie 
arbeitet an der JYU.Wisdom School of 
Resource Wisdom in der Abteilung für 
Sozialwissenschaften und Philosophie 
und forscht sowohl im Bereich der Ethik 
als auch der sozialwissenschaftlichen 
Lebensmittelsystemstudien. Ihre der­
zeitige Forschung konzentriert sich auf 
gerechte Übergänge im Lebensmit­
telsystem und die ethischen und so­
ziopolitischen Fragen, die sich an der 
Schnittstelle von Klimamassnahmen 
und Entwicklungen im Lebensmittel­
system ergeben.

Samuel Camenzind,  
Xenotransplantation. 
Neue gentechnische 
Möglichkeiten – neue 
ethische Fragen?, 2023.
Band 16 der Buchreihe,
in deutscher Sprache,
BBL-Artikel-Nummer 
810.017.d; ISBN  
978-3-906211-87-9

Band 16 befasst sich mit ethischen 
Fragen der Xenotransplantation nach 
Einführung der Genome-Editing-Ver­
fahren. Untersucht wird insbesondere, 
ob die aktuellen bio- und gentechno­
logischen Entwicklungen für die Ethik 
im Ausserhumanbereich neue ethische 
Fragen aufwerfen oder ob alte ethische 
Fragen neu zu beantworten sind. Ne­
ben der Darstellung der medizinischen 
und biotechnologischen Grundlagen 
wird die Xenotransplantation mit Be­
zug auf die Würde der Kreatur und 
zeitgenössische Positionen der Ethik 
der Mensch-Tierbeziehung analysiert 
und bewertet. Das Gutachten zeigt, 
dass die Genomeditierung für die 
Xenotransplantation in Bezug auf die 
Ethik im Ausserhumanbereich keine 
neuen ethischen Fragen generiert. 
Die biotechnologischen Entwicklungen 
sollten jedoch zum Anlass genommen 
werden, bestehende ethische Fragen 
in verschärfter sowie dringlicher Weise 
zu diskutieren.

Zum Autor:
Samuel Camenzind, PhD, ist Postdoc 
Researcher am Institut für Philosophie 
an der Universität Wien. Als APART-
GSK-Stipendiat der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften forscht 
er zur Angewandten Ethik, Ethik der 
Mensch-Tier-Beziehung und Ethik der 
Biotechnologie. Er ist auch Mitglied 
der EKAH.

Die Texte stehen auf www.ekah.ad­
min.ch zum kostenlosen Download zur 
Verfügung. Als Taschenbücher können 
sie (soweit nicht vergriffen) beim Bun­
desamt für Bauten und Logistik BBL, 
Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 
Bern (www.bundes-publikationen.ad­
min.ch) unter Angabe der BBL-Artikel­
nummer bestellt werden (innerhalb der 
Schweiz kostenlos). 

4.3 Weitere externe Gutachten

Eine weiteres Kurzgutachten, das im 
Auftrag der EKAH verfasst wurde und 
auf der Website der EKAH aufgeschal­
tet ist:

Anne Eckhardt (risicare GmbH), Al­
ternativen zur Xenotransplantation. 
Grundlage für tierethische Abwägun­
gen (September 2023)

Das Kurzgutachten diente den Kom­
missionsmitgliedern als weitere Dis­
kussionsgrundlage für den EKAH-
Bericht «Xenotransplantation. Neue 
Möglichkeiten, neue ethische Fragen?» 
von November 2023 (siehe Ziff. 4.1)

Zur Autorin:
Anne Eckhardt ist Biophysikerin und 
Inhaberin der risicare GmbH. Sie war 
und ist Mitglied von verschiedenen 
Gremien auf eidgenössischer und 
kantonaler Ebene, darunter Präsiden­
tin der Eidgenössischen Kommission 
für ABC-Schutz und Präsidentin des 
Rats des Eidgenössischen Nuklear­
sicherheitsinspektorats. Sie verfasst 
Gutachten und Studien zu Technik­
folgenabschätzungen und ist Autorin 
von Monografien, Fachpublikationen 
und Buchbeiträgen in verschiedenen 
Technologiebereichen.
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In der Reihe «Beiträge zur Ethik und Biotechnologie» erschei-
nen Expertenberichte, die im Auftrag der Eidgenössischen 
Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbe-
reich EKAH verfasst wurden. Sie liefern Grundlagen für die 
Auseinandersetzung mit den ethischen Aspekten der Biotech-
nologie und dienen als Arbeitspapiere der EKAH.

Dieser Band befasst sich mit ethischen Fragen der Xenotrans-
plantation nach Einführung der Genome-Editing-Verfahren. 
Untersucht wird insbesondere, ob die aktuellen bio- und gen-
technologischen Entwicklungen für die Ethik im Ausserhuman-
bereich neue ethische Fragen aufwerfen oder ob alte ethische 
Fragen neu zu beantworten sind.

Neben der Darstellung der medizinischen und biotechnolo-
gischen Grundlagen wird die Xenotransplantation mit Bezug 
auf die Würde der Kreatur und zeitgenössische Positionen der 
Ethik der Mensch-Tierbeziehung analysiert und bewertet.

Das Gutachten zeigt, dass die Genomeditierung für die Xe-
notransplantation in Bezug auf die Ethik im Ausserhumanbe-
reich keine qualitativ neuen ethischen Fragen generiert. Die 
biotechnologischen Entwicklungen sollten jedoch zum Anlass 
genommen werden, bestehende ethische Fragen in verschärf-
ter sowie dringlicher Weise zu diskutieren.

Samuel Camenzind
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5 Zusammenarbeit  
und Vernetzung

Diese gewähren den Mitgliedern Ein­
blick in die Themen und Diskussionen 
der jeweils anderen Kommissionen und 
ermöglichen es, den Kontakt bei Bedarf 
themenspezifisch zu vertiefen.

Zudem trifft sich die Geschäftsstelle 
der EKAH mit anderen Geschäftsstellen 
von ausserparlamentarischen Kommis­
sionen, die sich mit gesellschaftspoli­
tischen Fragestellungen befassen, re­
gelmässig zum Austausch. An diesen 
Treffen werden insbesondere rechtli­
che und organisatorische Fragen sowie 
solche der öffentlichen Kommunikation 
besprochen, die insbesondere für die­
se Art von ausserparlamentarischen 
Kommissionen relevant sind.

5.2 Austausch mit anderen  
Stellen der Bundesverwaltung 
und bundesnaher Gremien

Die Intensität der Kontakte zu den 
Bundesämtern, die einen Bezug zum 
Mandatsbereich der EKAH haben, va­
riiert nach Schwerpunktthemen, die 
die EKAH bearbeitet. Die kontinuier­
lich wichtigsten Gesprächspartner für 
die Kommission sind das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU), das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Vete­
rinärwesen (BLV), das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) sowie das Bundes­
amt für Landwirtschaft (BLW). Auch 
das Institut für Geistiges Eigentum 
(IGE), die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) sowie 
das Staatssekretariat für Wirtschaft 

Die EKAH pflegt sowohl im Inland als 
auch im europäischen Ausland Kon­
takte zu Fachgremien und Expertinnen 
und Experten, die sich vergleichbaren 
Fragestellungen im Bereich der Ethik 
und der angewandten Biotechnologie 
widmen. Präsident, Mitglieder und 
Geschäftsstelle nehmen an diversen 
Gesprächskreisen und Tagungen im 
Bereich der ausserhumanen Biotech­
nologie und angrenzender Themenbe­
reiche teil. Die fachlichen Kontakte der 
Mitglieder und der Geschäftsstelle sind 
für die Kommissionsarbeit von grosser 
Bedeutung. Auch frühere Kommissi­
onsmitglieder bleiben ein wichtiges 
Kontaktnetz für die EKAH.

5.1 Austausch mit anderen  
ausserparlamentarischen  
Kommissionen

Innerhalb der Bundesverwaltung steht 
die EKAH mit anderen ausserparlamen­
tarischen Kommissionen, deren Aufga­
bengebiet Schnittstellen zum Mandat 
der EKAH aufweisen, in Austausch, 
so insbesondere mit der Nationalen 
Ethikkommission im Humanmedizin­
bereich (NEK), der Eidgenössischen 
Fachkommission für Biologische Si­
cherheit (EFBS), der Eidgenössischen 
Kommission für Tierversuche (EKTV) 
und der Eidgenössischen Kommission 
für ABC-Schutz (KomABC).

Der Kontakt erfolgt in erster Linie durch 
den Austausch von Sitzungsprotokol­
len, Stellungnahmen und Berichten. 

(SECO) sind themenspezifische An­
sprechpartner der Kommission. 

Einen engen Austausch pflegt die 
EKAH mit der Ethikfachstelle des Bun­
desamts für Umwelt BAFU, dem Amt, 
dem die Geschäftsstelle der EKAH or­
ganisatorisch zugeordnet ist. Die Ver­
treter dieser Ethikfachstelle werden auf 
Wunsch der EKAH als ständige Gäste 
zu den Kommissionssitzungen einge­
laden und sind fortwährend wichtige 
fachliche Gesprächspartner für die 
Kommission und die Geschäftsstelle.

Seit 2023 ist die Geschäftsleiterin der 
EKAH Mitglied der Arbeitsgruppe 
des Bundes zu vektorenübertragenen 
Krankheiten unter dem Aspekt von 
One Health. 2022 wurde die sog. Qua­
dripartite aus WHO, Weltorganisation 
für Tiergesundheit (WOHA), UNEP und 
FAO zum wichtigsten globalen Akteur 
für die Konzeption von One Health. 
Diese Quadripartite verfolgen auch 
einen One Health-Ansatz, um Krank­
heiten wie Zika, Dengue, West Nile u. a. 
zu bekämpfen, die von Vektoren wie 
z. B. der Tigermücke übertragen wer­
den können. Das Thema «One Health» 
wird vom Bundesamt für Lebensmit­
telsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
koordiniert. Um den One Health-Ansatz 
auf nationaler Ebene umzusetzen, hat 
der Bund eine Arbeitsgruppe einge­
setzt. Diese ist u. a. beauftragt, die Ri­
siken von vektorübertragenen Krank­
heiten zu priorisieren und Massnahmen 
zu deren Vorbeugung zu erarbeiten. In 
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diesem Kontext ist auch die ethische 
Perspektive einzubringen. Zeigt sich, 
dass eine vertiefte Bearbeitung ethi­
scher Fragestellungen nötig wäre, die 
in den Mandatsbereich der EKAH fällt, 
wird die EKAH einbezogen.

Für die EKAH von Bedeutung ist auch 
der Kontakt zum Zentrum für Technik­
folgenabschätzung TA-SWISS. Die Ge­
schäftsführerin der EKAH nimmt als 
ständiger Gast an den Leitungsaus­
schusssitzungen von TA-SWISS teil. 
Punktuell arbeiten Mitglieder oder die 
Geschäftsleitung der Kommission in 
Begleitgruppen von TA-Projekten mit.

Im Oktober 2022 traf sich eine Delega­
tion der EKAH unter der Leitung des 
Präsidenten mit Vertreterinnen und 
Vertretern des «Forum Genforschung» 
der Schweizerischen Akademie für Na­
turwissenschaften scnat zum Informa­
tionsaustausch. 

5.3 Internationale Vernetzung

Der fachliche Austausch mit anderen 
Gremien im Ausland und insbeson­
dere anderen europäischen nationa­
len Ethikkommissionen bleibt für die 
EKAH wichtig. Die Kommissionen sind 
mit ähnlichen thematischen, aber auch 
politischen Herausforderungen kon­
frontiert. Zum einen unterstützt der 
Informationsaustausch über Publika­
tionen, wissenschaftliche und techno­
logische sowie politische Entwicklun­
gen die EKAH bei der Erfüllung ihres 
gesetzlichen Mandats. Zum anderen 
ermöglichen die Kontakte zu Mitglie­
dern und Geschäftsleitungen anderer 
Kommissionen, die Überlegungen und 
das Fachwissen der EKAH im europäi­
schen Diskurs einzubringen. 

NEC Forum. Beim NEC Forum handelt 
es sich um eine unabhängige, infor­
melle Plattform der Nationalen Ethi­
kräte der Europäischen Union (EU). 
Sie dient der Vernetzung und dem 

Informationsaustausch über die von 
den jeweiligen nationalen Ethikkom­
missionen bearbeiteten Themen. Das 
Forum geht auf eine Resolution des EU-
Ministerrats von 2001 zurück und findet 
jährlich ein- bis zweimal statt. Organi­
siert wird es von der Ethikkommission 
jenes EU-Landes, das die aktuelle EU-
Präsidentschaft innehat. Koordiniert 
und unterstützt wird das Forum vom 
Research Ethics and Integrity Sector 
der Directorate General Research & In­
novation der EU. Seit 2012 werden auch 
Vertreter Nationaler Ethikkommissio­
nen von Nicht-EU-Staaten eingeladen. 

Während der Jahre 2020 bis 2022 fan­
den alle NEC Foren online oder in hy­
brider Form statt; die EKAH nahm in 
diesen Jahren nur online teil.

Für das 27th NEC Forum von Mai 2021, 
organisiert von der portugiesischen Na­
tionalen Ethikkommission, wurde die 
EKAH eingeladen, eine «Umweltethik»-
Session zu konzipieren. Sie stellte die 
Themen «Vorsorge» und «Innovation» 
ins Zentrum. Geleitet wurde die Sessi­
on vom Präsidenten der EKAH, Klaus 
Peter Rippe. Das Mitglied Eva Gelinsky 
präsentierte die beiden EKAH-Berichte 
«Vorsorge im Umweltbereich» und 
«Benötigt das Vorsorgeprinzip eine 
Ergänzung. Ethische Überlegungen 
zum ‹Innovationsprinzip›», in denen die 
EKAH eine ethische Begründung für 
das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip 
vorlegte und gegen Einführung eines 
gleichberechtigten «Innovationsprin­
zips» mit Blick auf die Entwicklung 
und Anwendung neuer Technologien 
in der Umwelt argumentierte. Evan­
gelos Protopapadakis, Professor für 
Philosophie an der Universität Athen 
und Mitglied der griechischen NEC, 
verteidigte in seinem Vortrag, ausge­
hend von den Thesen des Philosophen 
Joel Feinberg, das Recht auf eine offe­
ne Zukunft. Er näherte sich der Positi­
on der EKAH insofern an, als er darauf 
basierend ebenfalls einen Vorrang des 

Vorsorgeprinzips gegenüber Innova­
tion begründete. Deborah Oughton, 
Professorin für Nukleare und Umwelt­
chemie in Oslo und Mitglied der World 
Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology (COMEST), 
stellte den gemeinsamen Bericht des 
International Bioethics Committee (IBC) 
und der COMEST zu den Umweltwir­
kungen der COVID-19-Pandemie vor. 
Die Pandemie habe die vielschichtige 
Verflechtung und gegenseitige Abhän­
gigkeit von Mensch und Natur verstärkt 
ins Bewusstsein gerückt. Deren soziale 
und ethische Implikationen müssten 
künftig in allen Bereichen systema­
tisch berücksichtigt werden. Isidoros 
Karatzas, Leiter des Research Ethics 
and Integrity Sector hielt als Fazit fest, 
dass die Beiträge aus drei unterschied­
lichen Perspektiven die Notwendigkeit 
einer ethischen Evaluation von Techno­
logien aufgezeigt hätten, die auch den 
ausserhumanen Bereich mit einbezieht. 
Es brauche künftig eine breite syste­
matische Evaluation dieser Art für alle 
Technologiebereiche. 

Am 31st NEC Forum von Mai 2023 in 
Stockholm, organisiert von The Swe­
dish National Council on Medical 
Ethics, präsentierte der Präsident der 
EKAH auf Wunsch der Organisatoren 
im Rahmen des Schwerpunktes klima­
ethischer Fragen den EKAH-Bericht 
«Klimawandel, Landwirtschaft und 
die Rolle der Biotechnologie», den die 
Kommission im Oktober 2022 veröf­
fentlicht hatte. Ein Workshop zum The­
ma «Xenotransplantation» ermöglichte 
der Geschäftsstelle einen Austausch 
zu einem weiteren Grundlagenthema 
der Kommission.

Global Summit of National Bio­
ethics Advisory Bodies. Seit 1996 
finden alle zwei Jahre globale Treffen 
Nationaler Bioethikkommissionen statt. 
Ziel ist, zwischen den nationalen Kom­
missionen den Dialog über bioethische 
Fragestellungen, die von globalem 

https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/veranstaltungen/Veranstaltung_7._Mai_2018/EKAH_Broschu__re_Vorsorge_Umweltbereich_d__18_Web_V2.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/EKAH_Innovationsbericht_DE_V.pdf
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Interesse sind, zu ermöglichen und zu 
fördern. Das Sekretariat des Global 
Summits wird von der Global Health 
Ethics Unit der Weltgesundheitsorga­
nisation WHO geleitet. Es unterstützt 
zusammen mit der Unesco und einem 
international zusammengesetzten 
Steering Committee die Vorbereitung 
der Treffen, die jeweils von einer na­
tionalen Ethikkommission organisiert 
werden. Wie schon während der letzten 
Berichtsperiode verzichtete die EKAH 
auf eine Teilnahme an diesen Treffen, 
da die thematische Ausrichtung bisher 
vor allem auf dem Humanbereich lag.

European Society for Agricultural 
and Food Ethics. Auf europäischer 
Ebene bietet auch die European Society 
for Agricultural and Food Ethics (EurSa­
fe) für die EKAH eine interessante Ver­
netzungs- und Informationsplattform. 
Neben EurSafe widmet sich keine eu­
ropäische Plattform so konzentriert je­
nen Fragen, die einen grossen Teil des 
Mandatsbereichs der EKAH abdecken. 
EurSafe ist eine unabhängige Organi­
sation mit Sitz in den Niederlanden, 
die als Netzwerk dem Austausch über 
angewandte ethische Fragen rund um 
Landwirtschaft und Ernährung dient 
und in Zusammenarbeit mit Universi­
täten wissenschaftliche Konferenzen 
durchführt und die Organisation von 
Workshops unterstützt. Seit 2018 ist 
die Geschäftsführerin Mitglied des 
Vorstandes von EurSafe. Ihre Rolle 
besteht insbesondere darin, den Aus­
tausch zwischen der universitären Ethik 
und der staatlichen Ethikberatung zu 
fördern und zu vertiefen. 

Bundesamt für Naturschutz BfN 
(Deutschland): Workshop zum Thema 
«Ethics of Genetic Engineering for Na­
ture Conservation. Philosophical and 
Ethical Perspectives»: Die Geschäfts­
leiterin A. Willemsen nahm auf Einla­
dung des BfN im Juni 2022 an einem 
internationalen Expertenworkshop 
teil. Das BfN hatte Thomas Potthast, 

Universität Tübingen, mit einem For­
schungsprojekt beauftragt, dessen Ziel 
es war, philosophische und ethische 
Aspekte des Einsatzes von GVO zu Na­
turschutzzwecken zu diskutieren, die 
über die Risikodiskussion hinausge­
hen. Hintergrund des Auftrags bildeten 
die entsprechenden Diskussionen im 
Rahmen der Convention on Biological 
Diversity CBD.
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6 Veranstaltungen

Die Berichtsperiode 2020 – 2023 war 
von der Covid-19-Pandemie geprägt 
und es fanden entsprechend wenige 
Veranstaltungen statt. 

Im Oktober 2022 präsentiert die EKAH 
an einer öffentlichen Veranstaltung 
in Bern ihren Bericht «Klimawandel, 
Landwirtschaft und die Rolle der Bio­
technologie». Nach einer Einführung 
in die Thematik und Kurzreferaten zu 
einzelnen Aspekten des Berichts sowie 
der Darlegungen von Mehrheits- und 
Minderheitsmeinungen nutzten die 
Teilnehmenden die anschliessende 
Möglichkeit zur Diskussion mit den 
Mitgliedern. Die Veranstaltung und 
insbesondere die Inhalte des Berichts 
fanden sowohl vor als auch nach der 
öffentlichen Präsentation starke Beach­
tung in den Medien.

Im Oktober 2023 organisierte die EKAH 
anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens 
ein kommissionsinternes Symposium 
zur Frage, wie das schmerzlose Töten 
von Tieren ethisch zu gewichten ist. 
Dieses Thema wurde in tierethischen 
Fragestellungen immer wieder auf­
geworfen, aber aufgrund seiner Kom­
plexität vorerst zurückgestellt. Es refe­
rierten Kommissionsmitglieder sowie 
Vertreter des Bundesamtes für Lebens­
mittelsicherheit und Veterinärwesen zu 
verschiedenen Aspekten und anhand 
praktischer Beispiele. Über eine erste 
Auslegeordnung kam die Kommission 
nicht hinaus. Das Thema wird sie noch 
weiter beschäftigen. 
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Die Website www.ekah.admin.ch wird 
in den Sprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Englisch geführt. Auf 
dieser Website finden Interessierte 
Informationen über das Mandat der 
EKAH, ihre Mitglieder, Stellungnahmen 
und Publikationen und die in Auftrag 
gegebenen Gutachten.

7 Website

http://www.ekah.admin.ch
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Die EKAH verfügt über keine eigene 
Rechtspersönlichkeit. Sie ist adminis­
trativ dem Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
UVEK zugeordnet und die Geschäfts­
führung obliegt dem Bundesamt für 
Umwelt BAFU.

Das BAFU stellte der EKAH für die 
Umsetzung ihres Mandats während 
der Berichtsperiode jährlich zwischen 
Fr. 80’000 und 100’000 zur Verfügung. 
Dieses Geld setzte die Kommission für 
externe Recherchearbeiten, Studien 
und Gutachten ein. Die Verträge wer­
den formell vom BAFU abgeschlossen. 
Über die Inhalte der externen Gutach­
ten und an wen die Aufträge vergeben 
werden, entscheidet die Kommission 
unabhängig. Die EKAH ist dem BAFU 
gegenüber für die mandatsgemässe 
und korrekte Verwendung der Gelder 
rechenschaftspflichtig. 

Die Mitglieder erhalten entsprechend 
den Vorgaben der Regierungs- und 
Verwaltungsorganisations-Verordnung 
(RVOV) ein Honorar von CHF 500 pro 
Sitzungstag. Zudem erhalten sie ihre 
Bahnspesen für die Reise zwischen 
ihrem Wohn- bzw. Arbeitsort und Sit­
zungsort zurückerstattet.

Für die Eidgenössische Ethik­
kommission für die Biotechnologie 
im Ausserhumanbereich

Prof. Dr. Klaus Peter Rippe 
Präsident bis 31.12.2023

Ariane Willemsen, lic. iur., M. A.
Leiterin der Geschäftsstelle

8 Budget der Kommission  
und Entschädigung  
der Kommissionsmitglieder
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In alphabetischer Folge:

Andreas Bachmann
Bundesamt für Umwelt BAFU, Ab­
teilung Strategie und Politik, und 
ständiger Gast der EKAH
19. Oktober 2020: «EU Green Deal»: 
Einführung ins Thema»

Monika Betzler
Mitglied der EKAH
27. Oktober 2023: Referat im Rahmen 
des kommissionsinternen Sympo-
siums «Töten von Tieren – Ethische 
Bewertung» zum Thema «Warum ist 
Töten moralisch falsch?»

Regina Birner
Lehrstuhl „Sozialer und institutio­
neller Wandel in der landwirtschaft­
lichen Entwicklung“, Universität 
Hohenheim (D)
28. Januar 2022: Austausch über Fra-
gen der EKAH zum Thema «Klima-
wandel, Landwirtschaft und die Rolle 
der Biotechnologie»

Leo Hans Bühler
HFR Fribourg – Hôpital cantonal
23. Juni 2023: «Prospects, opportuni­
ties and risks of xenotransplantation»

Referentinnen und Referenten
in den Jahren 2020 bis 2023

Samuel Camenzind
Mitglied der EAKH
23. September 2022: Präsentation 
des Zwischenberichts eines von 
der EKAH in Auftrag gegebenen 
Gutachtens zu ethischen Fragen der 
Xenotransplantation
3. März 2023: Präsentation des 
Gutachtens «Xenotransplantation» 
(publiziert als Band 16 der EKAH-
Buchreihe «Beiträge zur Ethik und 
Biotechnologie)

Anne Eckhardt
risicare GmbH
25. August 2023: Präsentation der 
im Auftrag der EKAH verfassten 
Überblicksstudie zu Alternativen der 
Xenotransplantation.

Daniel Felder
Bundesamt für Landwirtschaft BLW, 
Fachbereich Agrarumweltsysteme 
und Nährstoffe 
19. November 2021: Präsentation der 
«Klimastrategie Landwirtschaft»

Robert Finger
ETH Zürich, Agrarökonomie und 
Agrarpolitik
8. Mai 2020: Referat «Food and  
Agricultural Systems – Global and 
Local Challenges and Solutions»

Eva Gelinsky
Mitglied der EKAH
24. Januar 2020: Referat «Überblick 
über die aktuellen biotechnologi-
schen Entwicklungen im Pflanzen-
züchtungsbereich»
20. Mai 2022: Input zu «Ernährungs-
sicherheit im Verhältnis von Klima-
schutz, Umweltschutz und Agrar
politik»

Herwig Grimm
Messerli Forschungsinstitut, Wien 
26. Juni 2020: Präsentation des 
Schlussberichts des im Auftrag der 
EKAH erstellten ethischen Gutach-
tens über Gentherapieansätze in der 
Veterinärmedizin (publiziert unter 
dem Titel «Genome Editing und 
Gentherapie in der Veterinärmedizin», 
Band 14 der EKAH-Buchreihe «Bei-
träge zur Ethik und Biotechnologie)

Greta Guarda
Mitglied der EKAH
5. Mai 2023: Input «Der Umgang 
mit Versuchstieren: Bericht aus der 
Forschungspraxis»

Bettina Hitzfeld
Bundesamt für Umwelt BAFU,  
Abteilung Boden und Biotechnologie
23. September 2022: Präsentation 
von Eckwerten und Stand der 
Arbeiten zu «Neue gentechnische 
Verfahren: Postulatsberichte und 
Revision GTG» und Austausch mit 
der EKAH (gemeinsam mit Gabriele 
Schachermayr)
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Christoph Lüthi
Bundesamt für Umwelt BAFU,  
Sektion Biotechnologie 
4. September 2020: Informationen 
des BAFU über verwaltungsinterne 
Diskussionen zu neuen Mutagenese-
Verfahren inkl. TEgenesis der Firma 
Epibreed (gemeinsam mit Anne 
Gabrielle Wüst Saucy)

Matthias Mahlmann
Mitglied der EKAH
24. Juni 2022: Präsentation des im 
Auftrag von BAFU und BLW verfass-
ten Rechtsgutachtens «Parameter 
der rechtlichen Regulierung der 
Genom-Editierung in der Schweiz 
und in Europa»

Otto Maissen
Bundesamt für Lebensmittelsicher­
heit und Veterinärwesen BLV, Leiter 
der Sektion Tierversuche
4. September 2020: Präsentation der 
Vernehmlassungsvorlage zum di-
rekten Gegenvorschlag des Bundes
rates zur «Massentierhaltungsinitiati-
ve» (gemeinsam mit Fabien Loup)
17. September 2021: allgemeiner Aus-
tausch über die Arbeiten zur Umset-
zung der «Würde des Tieres»
29. April 2022: Austausch über Geno-
me Editing-Ansätze zur Vermeidung 
des Tötens von männlichen Küken 
für die Eierproduktion
28. Januar 2023: Gast während der 
Präsentation des Bewilligungsge-
suchs um die versuchsweise Freiset-
zung eines GV-Veterinärimpfstoffs 
gegen aviäre Influenza (Vogelgrippe) 
und Informationen über die Situation 
vor Ort, die Einstallverordnung und 
die Bedeutung der Impfung für das 
Tierwohl
3. März 2023: Gast für die Präsentati-
on des Gutachtens «Xenotransplan-
tation» (Samuel Camenzind)
31. März 2023: Gast für die Präsen-
tation «Töten von Tieren im Tierver-
such. Herausforderungen aus Sicht 
der Praxis» (Pawel Pelczar)

Stefan Hoby
Tierarzt Tierpark Bern
27. Januar 2023: Präsentation des 
Bewilligungsgesuchs um die ver-
suchsweise Freisetzung eines 
GV-Veterinärimpfstoffs gegen aviäre 
Influenza (Vogelgrippe) und Informa-
tionen über die Situation vor Ort,  
die Einstallverordnung und die Be-
deutung der Impfung für das Tier-
wohl (gemeinsam mit Gert Zimmer)

Manuel Jakob
Bundesamt für Umwelt BAFU,  
Abteilung Politik und Strategie
24. Juni 2022: Austausch mit der 
EKAH (gemeinsam mit Katrin 
Schneeberger)

Teea Kortetmäki
Postdoctoral Researcher,  
University of Jyväskylä (FI)
22. Oktober 2021: «Climate Change 
and Agriculture. Ethical Conside-
rations», Präsentation des von der 
EKAH in Auftrag gegebenen Gut-
achtens (publiziert als Band 15 der 
EKAH-Buchreihe «Beiträge zur Ethik 
und Biotechnologie»)

Michael Kock
Patentanwalt, Basel
27. Januar 2023: Referat «Auswirkun-
gen der Genom-Editing-Technolo-
gien auf Patente und auf die Rechte 
von Pflanzenzüchterinnen und 

-züchtern»

Fabien Loup
Bundesamt für Lebensmittel­
sicherheit und Veterinärwesen BLV, 
Sektion Tierversuche 
4. September 2020: „Massentierhal-
tungsinitiative“: Vernehmlassung 
zum direkten Gegenvorschlag des 
Bundesrates: Präsentation der Vor
lage» (gemeinsam mit Otto Maissen)

5. Mai 2023: Gast für die Präsenta
tion «Der Umgang mit Versuchs-
tieren: Bericht aus der Forschungs
praxis» (Greta Guarda)
23. Juni 2023: Gast für die Präsen
tation «Prospects, opportunities and 
risks of xenot-ransplantation»  
(Leo Hans Bühler)
27. Oktober 2023: Gast am kommis-
sionsinternen Symposium «Töten 
von Tieren – Ethische Bewertung» 
(gemeinsam mit Martin Reist)

Nicolas Müller
Leiter des Transplantationszentrums, 
Universität Zürich
25. August 2023: Referat «Risiken 
von Zoonosen im Kontext der  
Xenotransplantation»

Pawel Pelczar
Mitglied der EKAH
31. März 2023: Referat «Töten von 
Tieren im Tierversuch. Herausforde-
rungen aus Sicht der Praxis»

Martin Reist
Bundesamt für Lebensmittelsicher­
heit und Veterinärwesen BLV, Leiter 
der Abteilung Tiergesundheit und 
Tierschutz
27. Oktober 2023: Gast am kommissi-
onsinternen Symposium «Töten von 
Tieren – Ethische Bewertung» und 
Referent zum Thema in der Nutztier-
produktion: Fallbeispiel «Töten von 
männlichen Küken für die Eierpro-
duktion, Präsentation der Praxis und 
von möglichen Alternativen»

Hans-Jörg Rheinberger
em. Professor am Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsgeschichte 
Berlin
5. Mai 2023: Referat «Metaphern 
im Diskurs um die ausserhumane 
Gentechnik»
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Anne Gabrielle Wüst Saucy
Bundesamt für Umwelt BAFU,  
Sektion Biotechnologie BAFU 
4. September 2020: Informationen 
des BAFU über verwaltungsinterne 
Diskussionen zu neuen Mutagenese-
Verfahren inkl. TEgenesis der Firma 
Epibreed (gemeinsam mit Christoph 
Lüthi)

Gert Zimmer
Institut für Virologie und  
Immunologie IVI, Abt. Virologie
27. Januar 2023: Präsentation des 
Bewilligungsgesuchs um die ver-
suchsweise Freisetzung eines 
GV-Veterinärimpfstoffs gegen aviäre 
Influenza (Vogelgrippe) und Informa-
tionen über die Situation vor Ort, die 
Einstallverordnung und die Bedeu-
tung der Impfung für das Tierwohl 
(gemeinsam mit Stefan Hoby)

Gabriele Schachermayr
Vizedirektorin Bundesamt für  
Landwirtschaft BLW
23. September 2022: Präsentati-
on von Eckwerten und Stand der 
Arbeiten zu «Neue gentechnische 
Verfahren: Postulatsberichte und 
Revision GTG» und Austausch  
mit der EKAH (gemeinsam mit  
Bettina Hitzfeld)

Katrin Schneeberger
Direktorin Bundesamt für Umwelt 
BAFU
24. Juni 2022: Austausch mit  
der EKAH (gemeinsam mit Manuel 
Jakob)

Angelika Schnieke
Lehrstuhl für Biotechnologie der 
Nutztiere an der Technischen  
Universität München
5. März 2020: Referat «Die Rolle 
neuer gentechnischer Verfahren für 
Nutztiere in der Landwirtschaft mit 
Blick auf die Herausforderungen  
des Klimawandels»

Bruno Tinland
Founder and CEO of the West Afri­
can seed company SEMAFORT S.A.
26. Juni 2020: Referat «Assessing ‘Ag 
high-tech’ deployment such as bio-
technology in developing countries»

Benno Vogel
freiberuflicher Biologe
15. Juli 2022: Referat «RNAi-Technik 
in der Landwirtschaft» 

Sophie Wenger Hintz
Bundesamt für Umwelt BAFU,  
Sektion Klimapolitik
22. Oktober 2021: Referat «Schwei-
zer Klimastrategie und die Rolle von 
Negativemissionstechnologien»
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